AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN

Bekanntmachung der Universitatsstadt Siegen

Die 5. Sitzung des Ausschusses flir Soziales, Familien- und Senioren findet am

Mittwoch, 01.12.2021, 17:00 Uhr,

im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 57078 Siegen, GroRer Sitzungssaal, statt.

3.1

OFFENTLICHE SITZUNG

Hinweise zur Niederschrift Gber die Sitzung vom 15.09.2021
Fragestunde

Antrage gemal} § 9 der Geschaftsordnung

Sachstandsbericht Wohngeld
- Antrag der Fraktion Bindnis 90/ Die Griinen

Bericht zu den Schutzmalnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie fir die
Sozialen Leistungen der Universitatsstadt Siegen

Flichtlinge und Asylbewerber in der Stadt Siegen:
Zuweisung, Unterbringung, Betreuung, Beratung, Gesundheitsversorgung und Fi-
nanzierung

- Sachstandsbericht

Neufassung der Richtlinien fiir den Beirat der Menschen mit Behinderung und der
Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Begegnung

Zuschuss fir die Beratung auslandischer Mitblirger- Férderung 2021
NICHTOFFENTLICHE SITZUNG

Hinweise zur Niederschrift Gber die Sitzung vom 15.09.2021
VERSCHIEDENES

MITTEILUNGEN AN DIE PRESSE

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter
www.siegen.de abrufbar.

Siegen, 16.11.2021 Der Birgermeister



Universitatsstadt
Siegen

OFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

iber die 5. Sitzung des Ausschusses fiir Soziales, Familien- und Senioren

Anwesend waren:

vom:

von:

bis:

Ort:

01.12.2021
17:00 Uhr
18:55 Uhr

Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7,
57078 Siegen, GroRer Sitzungssaal

Vom Ausschuss fur Soziales, Familien und Senioren:

Stv Schneider, Silke

AM Dr. Bauch, Wolfgang
Stv Bleckmann, Lisa

AM Dehn, Sarah

Stv Grimm, Benjamin
Stv Helm, Martin

AM Hinkel, Petra

Stv Hokkaémeroglu, Emetullah
AM Katz, Reinhilde

Stv Kénig, Svenja

Stv Langer, Glinther

Stv Lorenz, Reiner

AM Rommel, Marcus
AM Schuppert, Soren

Beratende Mitglieder:

IntRM Aydin, Veli

AM Dr. Czell, Maria

AM Graf, Dagmar

AM Scherzberg, Nicole

AM Upphoff, Heinz - Wilhelm

- als Vorsitzende

vertritt Kockritz (CDU), Anja Alexandra
vertritt Stv Steuber, Hartmut

vertritt AM Oppermann, Paul
vertritt Stv Molzberger, Adhemar
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Von der Verwaltung:

Dezernent Schmidt

VA Weiskirch

VA Kornmann - bis 17.50 Uhr

VA Massenhove -ab 17.20 Uhr bis 19.00 Uhr
VA Mockenhaupt - als Schriftfiihrerin

Nicht anwesend waren:

AM Greber, Gudrun

Stv Kockritz, Anja Alexandra vertreten durch AM Hinkel, Petra
Stv Molzberger, Adhemar vertreten durch Stv Lorenz, Reiner
AM Oppermann, Paul vertreten durch Stv Langer, Glinther

Stv Rompf-Selimi, Nazlije
Stv Schmidt, Sabrina

Stv Steuber, Hartmut
AM Lowenberg, Horst
AM Spornhauer, Bernd
AM Vitt, Matthias

A. OFFENTLICHE SITZUNG

Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt Herr Dezernent Schmidt den neuen Abteilungsleiter
5/1, Herrn Weiskirch, vor.

Herr Weiskirch stellt sich vor.

Der Ausschuss fir Soziales, Familien- und Seniorenfragen stimmt der Erweiterung der Tages-
ordnung um die zu Punkt 3.1 vorgelegte Erganzungsvorlage AT 158/2021 A einstimmig zu.

Sodann wird die Tagesordnung wie folgt erledigt:
1. Hinweise zur Niederschrift liber die Sitzung vom 15.09.2021
Es liegen keine Hinweise zur Niederschrift vor.
5. AfSFS 01.12.2021
2. Fragestunde

Es liegen keine Anfragen vor.
5. AfSFS 01.12.2021



Niederschrift 5. AfSFS 01.12.2021 Seite 3

3. Antrdage gemal § 9 der Geschaftsordnung

3.1 Sachstandsbericht Wohngeld
- Antrag der Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen

Vorlage Nr. AT 158/2021
Vorlage Nr. AT 158/2021 A

Zunachst erldutert Herr Rommel den Antrag.

Nach kurzer Einfihrung durch Herrn Dezernent Schmidt nimmt Herr Kornmann zum Antrag
Stellung und geht auf die Situation bzw. Problemlagen der Arbeitsgruppe Wohngeld ein. Er
erldutert, die Handhabung von Beschwerden, den Stand der Rickstande sowie das Verfah-
ren und die Rahmenbedingungen in Zusammenhang mit der Wohngeldbeantragung und -
bewilligung.

= Die Stellungnahme der Verwaltung ist der Ergdnzungsvorlage Nr. AT 158/2021 A zu ent-
nehmen.

Es ergibt sich eine Aussprache, an der sich Frau Bleckmann sowie die Herren Langer, Helm,
Grimm und Rommel beteiligen.

Im Rahmen der Aussprache werden seitens der Ausschussmitglieder thematisiert:

e schnellere Bearbeitung der Antrage durch Verschlankung der Unterlagen bzw. des Stan-
dardprozesses

e Unterstltzung der Antragsteller durch die Gewahrung von Vorschiissen

e Personalsituation, auch vor dem Hintergrund der erforderlichen langen Einarbeitungszeit

e Umsetzung der Digitalisierung bzw. Schaffung der Moglichkeit einer digitalen Antragstel-
lung und die Frage der Notwendigkeit der politischen Unterstiitzung in diesem Zusam-
menhang

e Gewabhrleistung einer zeitnahen Reaktion zur Durchfiihrung von Aufhebungen und Riick-
forderungen

Fragen der Ausschussmitglieder werden durch die Herrn Dezernent Schmidt und den Herren
Kornmann und Weiskirch abschlieRend beantwortet.

Beschluss:

Aufgrund des gegebenen Sachstandsberichtes erklart die Fraktion Biindnis 90/ Die Grinen
den Antrag fir erledigt.

Beratungsergebnis: Ohne Abstimmung
5. AfSFS 01.12.2021
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4, Bericht zu den SchutzmaBBnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie fiir
die Sozialen Leistungen der Universitatsstadt Siegen
- miindlicher Bericht

Die Présentation wurde den Ausschussmitgliedern bereits zur Sitzung vorab elektronisch zur
Verfligung gestellt. Der Originalversion der Niederschrift ist sie als Anlage beigefiigt. Im elek-
tronischen Dokument ist die Prdsentation unter dem entsprechenden Punkt zu sehen.

= Der Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren des Rates der Universitditsstadt Siegen
nimmt den Bericht liber die SchutzmafSnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie
fiir die Sozialen Leistungen der Universitdtsstadt Siegen zur Kenntnis.
5. AfSFS 01.12.2021

5. Fliichtlinge und Asylbewerber in der Stadt Siegen:
Zuweisung, Unterbringung, Betreuung, Beratung, Gesundheitsversorgung und Fi-
nanzierung
- Sachstandsbericht

Die Présentation wurde den Ausschussmitgliedern bereits zur Sitzung vorab elektronisch zur
Verfiigung gestellt. Der Originalversion der Niederschrift ist sie als Anlage beigefiigt. Im elek-
tronischen Dokument ist die Prdsentation unter dem entsprechenden Punkt zu sehen.

Erganzend fuhrt Herr Dezernent Schmidt aus, die Fraktion Blindnis 90/ Die Griinen habe an-
geregt, das Thema Kommunales Integrationsmanagement aufzugreifen. Da dies thematisch
passe, sei das Thema in die Prasentation mit aufgenommen worden.

Herr Dezernent Schmidt informiert tber die Bausteine 1 und 2 des Kommunalen Integrati-
onsmanagements und Herr Weiskirch tGber den Baustein 3.

Derzeit sind die Kapazititen in den zentralen Ubergangseinrichtungen in NRW ausgelastet,
so Herr Helm. Auf seine Frage was in Siegen geschehe, wenn die in den Ubergangseinrich-
tungen untergebrachten Personen nach den Pflichtaufenthaltszeiten verteilt werden, damit
dies nicht zu Problemen fiihre, fiihrt Herr Dezernent Schmidt aus, man sei darauf vorberei-
tet, Ressourcen seien vorhanden.

Wunsch der Kommunen sei die Zuweisung, wenn die Gewahrung eines bestimmten Aufent-
haltsstatus bekannt sei, so dass das aufwendige Antragsverfahren nicht in der Kommune
weiterlaufe. Aus diesem Grund habe man sich auf gewisse Fristen fir den Aufenthalt in den
Landeseinrichtungen verstandigt, bevor man den Kommunen zuweise. Aufgrund der hohen
Erfillungsquote, die Siegen habe, gehe er jedoch nicht davon aus, dass die Zahlen erheblich
steigen.

Zur Frage von Herrn Langer zum Stand der Angelegenheit in Sachen ehem. Kreiswehrersatz-
amt, fliihrt Herr Dezernent Schmidt aus, die Stadt wolle das gesamte Geldande erwerben und
stehe in Verhandlungen mit der BIMA. Wenn der Erwerb stattgefunden und man Verbilli-

gungsrichtlinien in Anspruch genommen habe, plane die Stadt Siegen dort eine innerstadti-
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sche Kita und den Schwerpunkt Beratung, Unterbringung und Betreuung von zugewanderten
Menschen.

Zur Frage von Frau Hokkadmeroglu informiert Herr Dezernent Schmidt, der Prozess Case-
Management sei derzeit noch nicht umgesetzt. Beschlusslage des Kreises und das Vorgehen
sei, dass die Koordinatoren mit allen Beteiligten klarten, wo der Case- Manager verortet
werde. Die regionale Aufteilung sei nicht strittig.

Die Frage von Frau Graf, ob der Prozess mit den Wohlfahrtsverbdanden gestaltet wird, wird
von Herrn Dezernent Schmidt bestatigt.

= Der Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren des Rates der Universitdtsstadt Siegen
nimmt den Bericht (iber die Unterbringung, Beratung und Betreuung von Fliichtlingen,
Asylbewerbern und Aussiedlern in der Universitéitsstadt Siegen zur Kenntnis.
5. AfSFS 01.12.2021

6. Neufassung der Richtlinien fiir den Beirat der Menschen mit Behinderung und der
Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Begegnung

Vorlage Nr. VL 647/2021

Frau Massenhove gibt eine Zusammenfassung lGber die Erarbeitung der Neufassung der
Richtlinien fiir den Beirat der Menschen mit Behinderung und erliutert die Anderungen ge-
geniber der alten Fassung. Das bisherige Benennungsverfahren der Mitglieder wurde in ein
Bewerbungsverfahren gedndert. Der Beirat der Menschen mit Behinderung wiinscht in In-
klusionsbeirat umbenannt zu werden.

An der sich ergebenden Aussprache beteiligen sich die Herren Langer, Rommel, Lorenz sowie
Frau Kénig und Frau Graf.

Fragen der Ausschussmitglieder werden durch Herrn Dezernent Schmidt und Frau Massen-
hove beantwortet.

Im Rahmen der Aussprache wird die mit der Uberarbeitung verbundene geleistete Arbeit
positiv gewlrdigt. Folgendes wird thematisiert:

e die Festlegung des der Grades der Schwerbehinderung, da es Personen mit geringeren
Beeintrachtigungen oder chronisch kranke Menschen gebe, die (iber keinen Grad der
Schwerbehinderten verfligten

e die ausreichende Personalausstattung

e die erreichte Schaffung klarer, transparenter Regelungen und Verhaltnisse

o die Aufteilung der 13 stimmberechtigten Mitglieder in Einzelpersonen und Tragervertre-
ter

e die Anderung des Verfahrens auf Bewerbungsverfahren, da ein solches &ffentliches In-
teressensbekundungsverfahren zur Transparenz beitragt und dazu fihrt, dass sich Per-
sonen fir die Mitarbeit gewonnen werden
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e Form- und Aussehen des Bewerbungsformulars

e die Namensveranderung und wer sich dafiir ausgesprochen habe

e warum keine Stellvertretungen mehr vorgesehen sind

e dass explizit ein Antragsrecht im Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren vorgese-
hen ist

e die nicht eindeutig geregelte Rolle der AG Begegnung in den Richtlinien

e der demokratische Aspekt im Hinblick auf die Erstellung der Wahlvorschlagliste durch die
Verwaltung

e ein Inklusionsbeauftragter als Konsequenz der Umbenennung des Namens

e der beratende Charakter der AG Begegnung

Herr Dezernent Schmidt verdeutlicht, oberstes Anliegen sei es gewesen, ein demokratisch
legitimiertes Gremium in der Stadt zu haben, was sich an allen Prozessen beteilige. Dies
miusse sowohl auf die rechtlichen Regelungen als auch auf die Gruppe von Menschen pas-
sen, die man beteiligen wolle. Im Rahmen seiner Ausfiihrungen erlautert er das Verfahren,
geht auf die Namensgebung ein und spricht sich dafiir aus, den entsprechenden Wunsch auf
Umbenennung durch die Politik mit zu tragen.

Zum Punkt Tragervertreter und Betroffene sei nie in Frage gestellt worden, diese beiden
Gruppen zu beteiligen, da es Menschen gebe, die selbst nicht in ein solches Gremium gingen
und somit Flihrsprecher bendétigten, um die Gruppe oder das Thema zu vertreten. Zum An-
tragsrecht habe man sich an bereits vorhandenen Richtlinien orientiert. Er sei der Auffas-
sung, wenn Beteiligungsgremien vorhanden seien, wolle man diese auch gleichwertig haben.
Der Verzicht auf Stellvertretungen sei analog zum Rat zu sehen, der als oberstes Gremium
ebenfalls keine Vertreter habe. Im obersten Gremium sei die Person gewahlt.

Zur Geschaftsstelle fuhrt er aus, der jeweilige Beauftragte sei gleichzeitig der Geschéftsfiih-
rer des Gremiums, dazu kame die Fachberatung und die verwaltungsmaRige Logistik, hier
habe sich keine Anderung ergeben.

Frau Massenhove informiert tiber die Diskussionen in Zusammenhang mit der Festlegung
des Grades der Behinderung und die entsprechende Abstimmung. Die Erstellung des Bewer-
bungsformulars werde einer Werbeagentur tGbergeben. Das Formular solle in leichter Spra-
che erstellt und ab Februar 2022 verteilt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitatsstadt Siegen beschlief3t die Neufassung der Richtlinien fir den Beirat
der Menschen mit Behinderung und der Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Begegnung so-
wie die Umbenennung des Beirates der Menschen mit Behinderung in Inklusionsbeirat.

Aufgrund der Neufassung der Richtlinien flir den Beirat der Menschen mit Behinderung be-
schlieRt der Rat der Universitatsstadt Siegen einmalig, dass der Bewerbungsvorgang bis zum
31.03.2022 abgeschlossen ist und der Rat den Inklusionsrat am 11.05.2022 benennt.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen
5. AfSFS 01.12.2021
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7. Zuschuss fiir die Beratung auslandischer Mitbiirger- Férderung 2021

Vorlage Nr. VL 659/2021
Vorlage Nr. VL 659/2021 A

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss fiir Soziales, Familien- und Senioren des Rates der Stadt Siegen beschlief3t fiir
das Haushaltsjahr 2021 die Verteilung der Zuschussmittel an die vier antragstellenden Trager

der freien Wohlfahrtsverbande wie folgt:

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe 2.786,54 €

Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. 3.848,08 €
Diakonie in Sidwestfalen - Soziale Dienste 3.848,08 €
Internationaler Bund - Migrationsdienste 3.317,31€

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen
5. AfSFS 01.12.2021

gez. Schneider gez. Mockenhaupt
Vorsitzende SchriftfUhrerin



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.
AT 158/2021

Der Biirgermeister

ANTRAG

gemal § 9 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen
und seine Ausschiisse

Antragsteller/in Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen

Eingang 15.11.2021

Federfiihrend 5/1

Beratungsfolge: |X| offentlich |:| nichtoffentlich

Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 01.12.2021
Betreff:

Sachstandsbericht Wohngeld
- Antrag der Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen




BUNDNIS 90
DIE GRUNEN

Bundnis 90/Die Grunen - Im Rat der Stadt Siegen - Markt 2/Rathaus - 57072 Siegen

An die Vorsitzende des Biindnis 90/Die Griinen
Ausschusses fiir Soziales, Familien- und Im Rat der Stadt Siegen
Seniorenfragen der Stadt Siegen EINGANG Markt 2/Rathaus
Frau Silke Schneider EIROEVIERIR 1 57072 Siegen
A 15. Nov. 2021 0271/404-1432
Rathaus Am Markt : Gruene@Siegen.de

57072 Siegen =5 N] A // :
. LS A ANSIITUTE : Montag, 15.11.2021

S(7¢ 7 :

Antrag zur Tagesordnung mit Anfrage zur Sitzung des Ausschusses fiir Soziales, Familien und Senioren
der Stadt Siegen am 01.12.2021
Aufnahme des TOP ,Sachstandsbericht Wohngeld“ in die TO, Anfrage hierzu

~ Sehr geehrte Frau Schneider,
sehr geehrte Ausschussmitglieder,

fur die Sitzung des Sozialausschusses am 01.12.21 beantragen wir die Aufnahme des Punktes
»Sachstandsbericht Wohngeld” in die Tagesordnung und bitten in diesem Zusammenhang um die
Beantwortung der unten aufgefiihrten Fragen.

Durch die Corona-Pandemie ist die Zahl der Wohngeldantrage ebenso wie die Zahl der
Wohngeldbeziehenden Haushalte im Jahr 2020 sprunghaft gestiegen. Insgesamt bezogen 153.190
Haushalte in NRW Wohngeld, 23,9% mehr als im Vorjahr'. In der Vergangenheit kam es in Siegen schon
ohne diesen krisenbedingten Anstieg zu teils monatelangen Wartezeiten. Da sich die personelle
Situation in der zustandigen Abteilung nicht grundlegend gedndert hat und der Abbau von Altlasten, in
Bezug auf laufende Antragsverfahren, wahrscheinlich einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bitten wir
-um einige Informationen zum Sachstand und um Diskussion der Sachlage im Ausschuss.

Wir bitten um die Beantwortung folgender konkreter Fragen:
1. Wie hoch ist die Zahl der Haushalte in Siegen, die Leistungen nach WoGG im Jahr 2020 und Q1-

Q3 2021 im Vergleich zu den Vorjahren beantragt und bezogen haben? Wie hoch ist der
durchschnittliche monatliche Anspruch an allgemeinem Wohngeld im gleichen Zeitraum?

2. Welchen Anteil hat der Lastenzuschuss am gesamten Antragsaufkommen und an den
tatsachlichen Bewilligungen?

3. Wie viel Zeit vergeht zwischen der Antragsstellung und dem Zugang des ersten Schreibens mit

der Aufstellung der einzureichenden Nachweise? Wie viele Antrige gehen digital® ein?

- https://www.it.nrw/zahl-der-wohngeldempfaenger-nrw-u m-239-prozent-gestiegen-104379
? https://www.wohngeldrechner.nrw.de/wg/wgrbhtm|/WGRBWLKM?BULA=NW



Biindnis 90/Die Griinen - Im Rat der Stadt Siegen - Markt 2/Rathaus - 57072 Siegen

4. Wie viele Antrage sind langer als 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate und 12 Monate in Bearbeitung
(in Prozent)? Wie hoch ist die durchschnittliche Bearbeitungszeit insgesamt und nach Eingang
samtlicher Unterlagen? :

5. Wie viel Zeit vergeht zwischen dem Eingang von Unterlagen und der Priifung auf Vollstandigkeit
verbunden mit einer nétigen Nachforderung von Unterlagen im Schnitt?

6. Wie hoch ist die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei einer Weiterbewilligung, wenn sich an
der Lebenssituation der Antragsstellenden nichts signifikant gedandert hat (gleiche Wohnung,
gleicher Haushalt usw. iSd Mitteilungspflichten)? |

7. Gibt es verwaltungsinterne Zielvorgaben zu Bearbeitungszeiten der Wohngeldantrige?

8. Bei wie vielen Antragen kommt es zu Nachzahlungen (in Prozent)? Wie viele Monate miissen
durchschnittliche nachgezahlt werden?

9. Wie oft wird ein Vorschuss gemaR §42 Abs. 1 S. 2 SGB I? bewilligt (bitte absolute Zahlen und als
Anteil aller beantragten Vorschiisse in Prozent)? Werden Antragsstellende (iber diese
Moglichkeit informiert? Wenn nein, warum nicht? Unter welchen Voraussetzungen ist die
Bewilligung eines Vorschusses maglich?

10. Wie viele Planstellen gibt es derzeit? Wie viele dieser Stellen sind derzeit besetzt (bitte
Stellenanteil mit angeben)? Wie viele Stellen sind besetzt, aber langerfristig arbeitsunfahig
(Langzeitkrank, Elternzeit 0.3.; bitte Stellenanteil mit angeben)?

11. Ist es aufgrund langer Bearbeitungszeiten und daraus resultierender verspateter Auszahlungen

von Leistung nach WoGG zu Kiindigungen, Raumungsklagen und Raumungen gekommen?

Wir wiirden es begriiRen, wenn der Leiter der Arbeitsgruppe 5/1-3 selbst dem Ausschuss berichten
wiirde, wie es um den Bereich Wohngeld nach der Pandemie steht und wo aktuell Herausforderungen
zu bewaltigen sind und Handlungsbedarfe bestehen.

Mit sozialen Griif3en,
fuir die Fraktion Biindnis 90/Die Griinen im Rat der Stadt Siegen

Lisa Bleckmann ‘ Svenja Konig
Stadtverordnete und Mitglieder im Ausschuss fiir Soziales

|A Urdel ttmg (\
Fraktionsbiiro

: https://www.gesetze-im-internet.de/sgh_1/ 42.html



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.
AT 158/2021 A

Der Biirgermeister

ANTRAG

gemal § 9 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen
und seine Ausschiisse

Antragsteller/in Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen

Eingang 15.11.2021

Federfiihrend 5/1

Beratungsfolge: |X| offentlich |:| nichtoffentlich

Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 01.12.2021
Betreff:

Sachstandsbericht Wohngeld
- Antrag der Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen




5/1 Siegen, 26. November 2021

Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der Fraktion Biindnis90/Die Griinen im Rat der
Stadt Siegen zur Aufnahme des Tagesordnungspunktes Wohngeld in die Tagesordnung und
Antwort auf die darin enthaltene Anfrage zur Sitzung des Ausschusses fiir Soziales, Familien
und Senioren der Stadt Siegen am 01.12.2021

Frage:

Wie hoch ist die Anzahl der Haushalte in Siegen die Leistungen nach dem WoGG im Jahre
2020 und im L.-lll. Quartal 2021 im Vergleich zu den Vorjahren beantragt und bezogen haben?
Antwort:

Erfasst ist die Zahl der abschlieffend bearbeiteten und beschiedenen Wohngeldantrage
unabhangig von der HaushaltsgrolRe.

2019 waren es insgesamt 1.581 bearbeitete Wohngeldantrage
2020 waren es insgesamt 2.316 bearbeitete Wohngeldantrage
2021 waren es insgesamt 2.564 bearbeitete Wohngeldantrage bis zum 09.11.2021

Anzahl der Antrage auf Wohngeld
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=——Anzahl der Antrage auf
Wohngeld

Die Steigerung ist begriindet in der Novellierung des WoGG zum 01.01.2021, deren Ziel es u. a.
war, einer héheren Zahl von Menschen die Anspruchsberechtigung auf Wohngeld zu geben.
Dies wird sich angesichts der Novellierung im Jahr 2022 fortsetzen.



Frage:
Wie hoch ist der durchschnittliche monatliche Anspruch im allgemeinen Wohngeld im
gleichen Zeitraum?

Antwort:

Die Bandbreite reicht neben mdéglicher Ablehnungen aufgrund zu hohem Einkommen bei
Bewilligungen von mtl. 44,- | ]+ Tp iX}Xi&Ermittlung eines Durchschnittsbetrags ist
systematisch leider nicht moglich, Eine sehr aufwendige manuelle Erfassung ist vom Grunde her
zwar moglich, wirde nach hiesiger Einschatzung jedoch in keinem Verhaltnis stehen, so dass
hiervon abgesehen wird. In der liberwiegenden Anzahl der Falle werden erfahrungsgemal mtl.
Leistungen in Hohe von 100,- bis 300,- | gewahrt. Durch die Wohngeldnovellierung 2021 sind
die Betrage insgesamt und damit auch im Durchschnitt gestiegen, was ja u. a. auch Ziel der
Novellierung war. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend aufgrund der Novellierung im
Jahr 2022 fortsetzen wird.

Frage:
Welchen Anteil hat der Lastenzuschuss am gesamten Antragsaufkommen und an den

tatsachlichen Bewilligungen?

Antwort:

2019 waren von 1.581 bearbeiteten Antragen 56 Antrdge Lastenzuschuss = 3,54 %

2020 waren von 2.316 bearbeiteten Antragen 100 Antrage Lastenzuschuss = 4,32 %

2021 waren von 2.564 bisher bearbeiteten Antragen 107 Antrage Lastenzuschuss = 4,17 %
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Frage:
Wieviel Zeit vergeht zwischen der Antragstellung und dem Zugang des ersten Schreibens mit

der Aufstellung der einzureichenden Nachweise?

Antwort:

Aktuell vergehen bis zu 8 Wochen zwischen dem Antragseingang und der ersten hiesigen
Reaktion bei fehlenden Unterlagen mit der Aufforderung zum Nachreichen.

Hierbei ist im Hinblick auf die Vergangenheit zu bertlicksichtigen, dass dieser Zeitraum im Jahr
2020 bis in das erste Halbjahr 2021 zeitweise noch 3 bis 6 Monate betrug.

Frage:
Wie viele Antrage gehen digital ein?

Antwort:
Digital iber die Internetplattform gehen mtl. 6-8 Antrage = jahrlich rd. 80-90 Antrage ein.

Vielfach genutzt wird dariber hinaus auch der Weg per E-Mail. Den Hauptanteil stellen die
Antrage per Post und Einwurf in den Hausbriefkasten bzw. persdnliche Abgabe am Infoschalter
des Rathauses Weidenau dar.

Frage:
Wie viele Antrage sind langer als 3, 6, 9 und 12 Monate in Bearbeitung (in Prozent)?

Antwort:
AbschlieBend bearbeitete Antrage im 1. Halbjahr 2021:

Bis 3 Monate ab Antragseingang 7 % ab Vollstandigkeit eines Antrages 22 %
3 t6 Monate ab Antragseingang 38 % ab Vollstandigkeit eines Antrages 49 %
6 t9 Monate ab Antragseingang 38 % ab Vollstandigkeit eines Antrages 24 %
9 t12 Monate ab Antragseingang 13 % ab Vollstandigkeit eines Antrages 4 %
Ab 12 Monate ab Antragseingang 4 % ab Vollstandigkeit eines Antrages 1 %
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AbschlieBend bearbeitete Antrage bisher im 2. Halbjahr 2021:

Bis 3 Monate
3 t6 Monate
6 t9 Monate
9 112 Monate
Ab 12 Monate

ab Antragseingang 7 %
ab Antragseingang 25 %
ab Antragseingang 44 %
ab Antragseingang 17 %
ab Antragseingang 7 %
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Frage:

ab Vollstandigkeit eines Antrages 20 %
ab Vollstandigkeit eines Antrages 35 %
ab Vollstandigkeit eines Antrages 41 %
ab Vollstandigkeit eines Antrages 4 %
ab Vollstandigkeit eines Antrages 0 %

Wie hoch ist die durchschnittliche Bearbeitungszeit insgesamt und nach Eingang samtlicher

Unterlagen?

Antwort:

Dies ergibt sich aus der Antwort zur vorigen Frage, da darin der Unterschied deutlich wird
zwischen der Bearbeitungsdauer von Antragseingang bis zur Bescheidung und der
Bearbeitungsdauer zwischen der Vollstandigkeit von Antragen und deren Bescheidung.

Die Wartezeit nach Eingang samtlicher Unterlagen und damit Vollstandigkeit eines Antrages
verringert sich erkennbar im Vergleich zum eigentlichen Antragseingang. Das verdeutlicht auch,
dass die Mehrzahl der Antrage unvollstindig eingereicht wird und einmal oder mehrmals
Unterlagen nachgefordert werden miussen.

Frage:
Wie viel Zeit vergeht zwischen dem Eingang von Unterlagen und der Priifung auf

Vollstandigkeit verbunden mit einer nétigen Nachforderung von Unterlagen im Schnitt?

Antwort:

Aktuell vergehen bis zu 8 Wochen zwischen dem Antragseingang und der hiesigen ersten
Reaktion bei fehlenden Unterlagen mit der Aufforderung zum Nachreichen.

Im 2. Halbjahr 2020 und 1. Halbjahr 2021 waren es zeitweise 3 bis 6 Monate bis zur
beschriebenen hiesigen ersten Reaktion.



Frage:
Wie hoch ist die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei einer Weiterbewilligung, wenn sich an

der Lebenssituation der Antragstellenden nichts signifikant gedndert hat (gleiche Wohnung,
gleicher Haushalt, i. S. d. Mitwirkungspflichten)?

Antwort:

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit ist identisch mit der der librigen Antrage, da diese
genannten Antrage aus Gleichbehandlungsgriinden nicht vorgezogen bearbeitet werden. Es
erfolgt grundsatzlich eine Bearbeitung nach Antragseingangsdatum.

Frage:
Gibt es verwaltungsinterne Zielvorgaben zur Bearbeitungszeit eines Wohngeldantrages?

Antwort:

Das verwaltungsinterne Ziel ist einen Antrag ab dessen Vollstandigkeit (alle erforderlichen
Unterlagen liegen direkt oder nach Anforderung vor) innerhalb von 4-8 Wochen abschliefend
zu bearbeiten.

Dieses Ziel wird angesichts der durch die personelle Situation der Vergangenheit noch
vorhandenen Riickstande nicht kurzfristig erreicht werden kénnen, wird aber mittel- bis
langfristig weiter verfolgt (Prognose bis Il.-1ll. Quartal 2022).

Hinweis 1: Die Daten der abschlieBend bearbeiteten Antrage aller Wohngeldstellen in NRW
werden zweimal monatlich tGber das Wohngeldprogramm an die Landeskasse Diisseldorf
geschickt, und zwar jeweils zum 1. und 15. eines jeden Monats. Angesichts der Datenmengen
werden diese jeweils eine Woche vor dem betreffenden Termin an die Landeskasse nach
Terminvorgabe libermittelt. Die Bescheide werden dort erstellt und versandt, sowie die
Zahlungen geleistet (Beispiel: Rechenlauf 01.12.2021, Abgabetermin an die Landeskasse
nachmittags 24.11.2021).

Hinweis 2: Nach den Vorgaben des § 88 SGG ist (iber einen Antrag binnen 6 Monaten, und tber
einen Widerspruch binnen 3 Monaten nach Eingang zu entscheiden. Bei Uberschreitung ist eine
Untatigkeitsklage eines Antragstellers vor dem Verwaltungsgericht in jedem Fall erfolgreich.

Frage:
Bei wie vielen Antragen kommt es zu Nachzahlungen (in Prozent)?

Antwort:

Da nach den rechtlichen Bestimmungen des WoGG der Anspruch ab dem Ersten des Monats
des Antragseinganges besteht, ist immer eine Nachzahlung zumindest fiir den Antragsmonat
gegeben, selbst wenn der Antrag vollstandig eingehen und sofort bearbeitet wiirde.

Dazu kommt die jeweilige Nachzahlung fiir die vergangenen Monate der Antragsbearbeitung
entsprechend den Bearbeitungszeiten, die in Frage Nr. 4 genannt worden sind.



Frage:
Wie viele Monate missen nachgezahlt werden?

Antwort:

Dies ergibt sich aus der Antwort zur vorigen Frage und den Bearbeitungszeiten zur Frage Nr. 4.
Beispiel: Antragseingang 28.06.2021, Antrag vollstandig am 27.09.2021, abschliefende
Bearbeitung und Eingabe am 23.11.2021 t Nachzahlung fiir Juni - November 2021 = 6 Monate.

Frage:
Wie oft wird ein Vorschuss gemaR § 42 Abs. 1 S. 2 SGB | bewilligt (bitte absolute Zahlen und als
Anteil aller beantragten Vorschiisse in Prozent)?

Antwort:

Es werden keine Vorschiisse gewahrt. Der Grund ist, dass Antrage auf Vorschusszahlungen
genauso bearbeitungsintensiv sind wie die komplette Bearbeitung des Antrages. Des Weiteren
koénnten sie auch nicht vorher ausgekehrt werden, da keine eigenen Auszahlungsoptionen
bestehen, sondern (iber die Landeskasse Diisseldorf Wohngeld gezahlt wird (vgl. Hinweis 1 zu
Frage 7). (Selten) eingehende Vorschussantrage werden im Rahmen des
Beschwerdemanagements liber den Leiter der Wohngeldstelle abgearbeitet.

Frage:
Werden Antragstellende iiber diese Moglichkeit informiert?

Antwort:
Nein

Frage:
Wenn nein, warum nicht?

Antwort:

Die Begriindung ergibt sich aus der Antwort auf die erste Frage zu Nr. 9. Es bestehen keine
ortlichen Zahlungsoptionen aus dem Wohngeldprogramm, und die Bearbeitung eines
Vorschusses ist identisch aufwendig wie die komplette Bearbeitung des Antrages.

Frage:
Unter welchen Voraussetzungen ist die Bewilligung eines Vorschusses moglich?

Antwort:

Besteht nach § 41 Abs. 1 SGB | ein Anspruch auf Geldleistungen dem Grunde nach und ist zur
Feststellung seiner Hohe voraussichtlich langere Zeit erforderlich, kann der zustandige
Leistungstrager Vorschisse zahlen, deren Hohe er nach pflichtgemaRem Ermessen bestimmt. Er
hat Vorschiisse nach Satz 1 zu zahlen, wenn der Berechtigte es beantragt; die Vorschusszahlung
beginnt spatestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des Antrags.

Hinweis: Da Wohngeld oder Lastenzuschuss keine Grundleistung ist wie z. B. Grundsicherung
fiir Arbeitssuchende nach SGB Il oder Grundsicherung fiir auf Dauer Erwerbsgeminderte und



Personen im Rentenalter nach SGB XlI, sondern eine Erganzungsleistung zu den Gbrigen
Einklinften zur Bestreitung der Kosten der Unterkunft darstellt, ist die Frage der
Vorschusszahlungen im Wohngeldrecht nicht abschlieBend ausgeurteilt.

Frage:
Wie viele Planstellen gibt es derzeit?

Antwort:
Im aktuellen Stellenplan 5 Vollzeitstellen plus eine weitere VZ-Stelle im Stellenplan 2022.

Frage:
Wie viele Stellen sind derzeit besetzt (bitte Stellenanteil mit angeben)?

Antwort:
6 Stellen, davon 5 VZ und 1 TZ mit insgesamt 5,769 AK.

Frage:
Wie viele Stellen sind derzeit besetzt, aber langerfristig arbeitsunfahig (Langzeiterkrankt,

Elternzeit, o. 4. mit Angabe des Stellenanteils)?

Antwort:
Die v. g. 6 Stellen mit insgesamt 5,769 AK sind ohne die in der Fragestellung genannten
Einschrankungen besetzt.

Hinweis 1: 3 VZ-Sachbearbeiter sind sehr erfahren und seit mehr als ein bis zwei Jahrzehnten im
Aufgabengebiet tatig. Eine VZ-Kraft und die TZ-Kraft sind seit 01.01.2021, und eine weitere VZ-
Kraft seit 22.06.2021 in der Einarbeitung. Damit ist das Team personell viel besser besetzt als in
der Vergangenheit. Dazu folgender Hinweis.

Hinweis 2: Lange Jahre war das Wohngeldteam mit 4 VZ-SB besetzt. Es wurde dann in 2018 auf
5 VZ-SB aufgestockt, von denen aber zwei haufig arbeitsunfahig ausgefallen sind. Nach Abgang
einer VZ-SB in eine andere Dienststelle, war das Team von April bis Dezember 2019 wieder nur
zu viert. Nach Zugang einer VZ-SB ab Januar 2020 war das Team wieder mit 5 VZ-SB besetzt bis
Juni 2020. Nach Wechsel einer Beschaftigten in den Personalrat jedoch wieder zu viert, sowie
nach Langzeitausfall der im Januar 2020 eingestellten VZ-Kraft seit November 2020 teilweise
nur zu dritt. Erst seit Januar 2021 bzw. Juni 2021 ist die jetzige Besetzung gegeben.

Frage:
Ist es aufgrund langer Bearbeitungszeiten und daraus resultierender verspateter Auszahlungen

von Leistungen nach dem WoGG zu Kilindigungen, Raumungsklagen und Raumungen
gekommen?

Antwort:
Nein, es ist hier kein einziger solcher Fall bekannt. Als Voraussetzung fir die Gewahrung von
Wohngeld ist u. a. der Nachweis der Mietzahlung und ausreichender Einnahmen i. S. d. Hohe



von Grundleistungen erforderlich. Da Wohngeld eine Erganzungsleistung zu den
Unterkunftskosten und keine Grundleistung darstellt, ist die in der Fragestellung beschriebene
Folge aufgrund langer Bearbeitungszeiten unwahrscheinlich bzw. ausgeschlossen.

Stellungnahme/Ausblick:

Zum Abschluss der Fragestellungen wird um einen Bericht gebeten, wie es um den Bereich
Wohngeld nach der Pandemie steht und wo aktuell Herausforderungen zu bewaltigen sind
und Handlungsbedarfe bestehen.

Die Folge der unter Hinweis 2 zu Frage Nr. 10 personellen Probleme (Minderbesetzung und
Krankheitsausfalle) sind Arbeitsriickstande, die seit 15.02.2021 unter kommissarischer Leitung
des Unterzeichners aufgearbeitet werden. Insbesondere unbearbeitete Posteingange fiihrten
aufgrund fehlender Reaktion zu (berechtigten) Beschwerden. Seit Marz 2021 haben der
Unterzeichner bis heute 107 Uberstunden, und die 6 Sachbearbeiter/Innen zusammen 427
Uberstunden (incl. 8 Samstage von 8-14 Uhr) absolviert, um die entstandenen Riickstinde
aufarbeiten zu kdnnen.

Das Zwischenziel, den Kontakt mit den Antragstellern durch zeitnahe Reaktion von hier durch
Anforderung fehlender Unterlagen, Umgang mit Beschwerden, persdnlichen Kontakt Gber
Telefon etc. wiederherzustellen, wurde erreicht.

In der Folge stehen nun aktuell knapp 400 vollstandige Antrage zur Bearbeitung an. Eine ebenso
hohe Zahl von knapp 400 Wiedervorlagen (Prifung ob angeforderte, nachzureichende
Unterlagen eingegangen sind) sind zu bewaltigen. Nach Eingang der Post sind dann Antrage
entweder vollstandig oder noch fehlende Unterlagen werden nachgefordert mit Fortschreibung
der Wiedervorlage.

Da dies neben dem normalen Antragsgeschaft zu bewaltigen ist, kann serids eine Abarbeitung
der Rickstande friihestens zum Ende des Il. Quartals 2022, eher zum Ende des lll. Quartals
2022 prognostiziert werden. Das Ganze ist aber recht fragil, denn es dirfen zur Erreichung
dieser Ziele keine nennenswerten Krankheitsausfalle beim ohnehin sehr belasteten Personal
vorkommen.

Angesichts der bereits erkennbar gestiegenen Fallzahlen im Kontext der Novellierung des
Wohngeldrechtes 2021 und einer zu erwartenden Fortsetzung bzw. weiteren Steigerung durch
die nachste Novellierung zum 01.01.2022, kann es erforderlich sein, eine weitere Planstelle im
Laufe des Jahres 2022 zu schaffen bzw. zu besetzen. Angesichts einer Einarbeitungszeit (auch
arbeitgeberseitig anerkannt) von einem Jahr, wéare eine eingearbeitete Fachkraft die
Idealvorstellung bzw. die Ideallésung.
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Organisation der Sozialverwaltung

« hier: Redundanzen flur die FUhrungsebene und die
Sachbearbeitung / mobiles flexibles Arbeiten

« weiterhin befinden sich in den jeweiligen Arbeitsgruppen einzelne SB
sowie ein Teil der FUhrungskrafte im mobilen flexiblen Arbeiten; ca. die
Halfte der Abteilung mit mobilen Endgeraten ausgestattet.

* hier: Steuerung Publikumsverkehr
» weiterhin reduzierter Publikumsverkehr; Giberwiegend schriftliche
Kommunikation; Erreichbarkeit telefonisch oder per E-Mail; Ad-hoc

Vorsprachen und Scheckauszahlungen moglich; Desk-Sharing-
Arbeitsplatze im Rathaus Weidenau

Folie: 1



Permanente Informationen Uber die stadtische Homepage:

Info-Hotlines der Stadt Siegen

Hotline flr Services des Burgerbtros (0271) 404-1111
Hotline fir Gewerbetreibende und Unternehmen (0271) 404-2555
Hilfetelefon des Jugendamtes (0271) 404-2351

Haufig gestellte Fragen/ FAQ (Frequently Asked Questions)
https://www.siegen.de/willkommen/informationen-zum-coronavirus/haeufig-
gestellte-fragen-fag-frequently-asked-questions/

Informationen zu Schulen und Kitas
https://www.siegen.de/willkommen/informationen-zum-
coronavirus/informationen-zu-schulen-und-kitas/

Folie: 2
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Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen

hier: Sozialschutz-Paket I:

Seit dem 28.03.2020 in Kraft, verlangert bis 31.12.2021; Abfedern der
sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie fur die
Blrgerinnen und Burger

Auswirkungen aufs SGB XII: Artikel 5 — § 141 SGB XIl:
Leistungszeitraum 01.03.2020 bis 30.06.2020 (hier war zur
Weiterbewilligung keine Antragstellung erforderlich)

Neufalle: Vereinfachtes Antragsverfahren; keine grundsatzliche KdU-
Angemessenheits- oder Vermogensprufungen, Leistungsbewilligung
fir 6 Monate; in der Stadt Siegen rd. 60 Antrage.

Bestandsfalle: Unburokratische Weiterbewilligung der
Bestandsleistungen, vorlaufige Aussetzung von Ifd.
Kostensenkungsverfahren.

Folie: 3



Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen
hier: Sozialschutz-Paket II:

Seit dem 29.05.2020 in Kratft.

Auswirkungen aufs SGB XII: Artikel 17 — § 142 SGB XII: Gewahrung
Mehrbedarf Mittagsverpflegung an alle Kunden, die in 02/2020 darauf
einen Anspruch hatten (fir Mehraufwendungen bei
gemeinschaftlichem Mittagessen in einer WfbM, bei anderen
Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX oder im Rahmen vergleichbarer
tagesstrukturierender Angebote)

Gilt seit dem 01.05.2020 und unabhé&ngig davon, ob die Arbeitsstelle
geoffnet ist oder nicht. Die Regelung wurde bis 31.12.2021 verlangert.

Folie: 4



Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen
« hier: Sozialschutz-Paket llI:

« Seitdem 01.04.2021 in Kratft.

* Auswirkungen aufs SGB XIlI: Vereinfachter Zugang zu
Sozialleistungen aus Sozialschutzpaketen | und Il wird erneut
verlangert, jetzt bis 31.12.2021.

« Gewahrung Mehrbedarf bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung
aus Sozialschutzpaket Il wird verlangert bis 31.12.2021.

« Gewahrung eines Corona-Zuschusses je erwachsener Person fur das
1. Hj. 2021 von einmalig 150,- € fur coronabedingte Mehrausgaben.

» Bis 350 € Zuschuss zur Anschaffung digitaler Endgeréate fir Schler.

Folie: 5



Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen
« hier: Infektionsschutzgesetz:

Auswirkungen aufs SGB XII: Artikel 9— § 141 SGB XII: Vereinfachter
Zugang zu SGB XIlI-Leistungen wurde bis zum 31.03.2022 verlangert.

Zusatzliche Verordnungsermachtigung zur weiteren Verlangerung bis
langstens 31.12.2022 enthalten.

* Vereinfachtes Antragsverfahren; weiterhin keine

Angemessenheitspriufung der KdU. Weiterhin erhohte
Vermogensschongrenze analog WoGG.

01.12.2021

Folie: 6
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Organisation der Sozialverwaltung

« hier: Redundanzen flur die FUhrungsebene und die
Sachbearbeitung / mobiles flexibles Arbeiten

« weiterhin befinden sich in den jeweiligen Arbeitsgruppen einzelne SB
sowie ein Teil der FUhrungskrafte im mobilen flexiblen Arbeiten; ca. die
Halfte der Abteilung mit mobilen Endgeraten ausgestattet.

* hier: Steuerung Publikumsverkehr
» weiterhin reduzierter Publikumsverkehr; Giberwiegend schriftliche
Kommunikation; Erreichbarkeit telefonisch oder per E-Mail; Ad-hoc

Vorsprachen und Scheckauszahlungen moglich; Desk-Sharing-
Arbeitsplatze im Rathaus Weidenau

Folie: 1



Permanente Informationen Uber die stadtische Homepage:

Info-Hotlines der Stadt Siegen

Hotline flr Services des Burgerbtros (0271) 404-1111
Hotline fir Gewerbetreibende und Unternehmen (0271) 404-2555
Hilfetelefon des Jugendamtes (0271) 404-2351

Haufig gestellte Fragen/ FAQ (Frequently Asked Questions)
https://www.siegen.de/willkommen/informationen-zum-coronavirus/haeufig-
gestellte-fragen-fag-frequently-asked-questions/

Informationen zu Schulen und Kitas
https://www.siegen.de/willkommen/informationen-zum-
coronavirus/informationen-zu-schulen-und-kitas/
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Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen

hier: Sozialschutz-Paket I:

Seit dem 28.03.2020 in Kraft, verlangert bis 31.12.2021; Abfedern der
sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie fur die
Blrgerinnen und Burger

Auswirkungen aufs SGB XII: Artikel 5 — § 141 SGB XIl:
Leistungszeitraum 01.03.2020 bis 30.06.2020 (hier war zur
Weiterbewilligung keine Antragstellung erforderlich)

Neufalle: Vereinfachtes Antragsverfahren; keine grundsatzliche KdU-
Angemessenheits- oder Vermogensprufungen, Leistungsbewilligung
fir 6 Monate; in der Stadt Siegen rd. 60 Antrage.

Bestandsfalle: Unburokratische Weiterbewilligung der
Bestandsleistungen, vorlaufige Aussetzung von Ifd.
Kostensenkungsverfahren.

Folie: 3



Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen
hier: Sozialschutz-Paket II:

Seit dem 29.05.2020 in Kratft.

Auswirkungen aufs SGB XII: Artikel 17 — § 142 SGB XII: Gewahrung
Mehrbedarf Mittagsverpflegung an alle Kunden, die in 02/2020 darauf
einen Anspruch hatten (fir Mehraufwendungen bei
gemeinschaftlichem Mittagessen in einer WfbM, bei anderen
Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX oder im Rahmen vergleichbarer
tagesstrukturierender Angebote)

Gilt seit dem 01.05.2020 und unabhé&ngig davon, ob die Arbeitsstelle
geoffnet ist oder nicht. Die Regelung wurde bis 31.12.2021 verlangert.

Folie: 4



Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen
« hier: Sozialschutz-Paket llI:

« Seitdem 01.04.2021 in Kratft.

* Auswirkungen aufs SGB XIlI: Vereinfachter Zugang zu
Sozialleistungen aus Sozialschutzpaketen | und Il wird erneut
verlangert, jetzt bis 31.12.2021.

« Gewahrung Mehrbedarf bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung
aus Sozialschutzpaket Il wird verlangert bis 31.12.2021.

« Gewahrung eines Corona-Zuschusses je erwachsener Person fur das
1. Hj. 2021 von einmalig 150,- € fur coronabedingte Mehrausgaben.

» Bis 350 € Zuschuss zur Anschaffung digitaler Endgeréate fir Schler.

Folie: 5



Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen
« hier: Infektionsschutzgesetz:

Auswirkungen aufs SGB XII: Artikel 9— § 141 SGB XII: Vereinfachter
Zugang zu SGB XIlI-Leistungen wurde bis zum 31.03.2022 verlangert.

Zusatzliche Verordnungsermachtigung zur weiteren Verlangerung bis
langstens 31.12.2022 enthalten.

* Vereinfachtes Antragsverfahren; weiterhin keine

Angemessenheitspriufung der KdU. Weiterhin erhohte
Vermogensschongrenze analog WoGG.

01.12.2021

Folie: 6
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Zuweisungen und Zugange Fluchtlingen und Asylbewerber
In die Stadt Siegen

» Seit 05. Mai 2020 erfolgen Zuweisungen in die Kommunen schrittweise; in
kleinen Zuweisungskontingenten; vorrangig Asylsuchende, bei denen
gesetzlicher Grund nach den § § 47 — 50 AsylG fir eine Zuweisung vorliegt;
frihzeitig Information, damit die erforderlichen Mal3nahmen fur die
Unterbringung mit zeitlichem Vorlauf getroffenen werden kénnen

» Fur alle Zuweisungen gelten Vorgaben:

» keine Zuweisungen von Personen aus Einrichtungen oder Einrichtungsbereichen, die
unter Quarantane stehen; dies gilt unabhangig davon, ob die jeweilige Person selbst
infiziert oder als Verdachts- bzw. Kontaktperson bewertet wird

« keine Zuweisungen von Personen, die eine aktuelle COVID-19-Symptomatik aufweisen

« Alle zuzuweisenden Personen werden zeitnah vor dem Transferzeitpunkt auf COVID-19
getestet

* nur Zuweisungen von Personen, die eine negative Testung aufweisen

02.12.2021 Folie: 1



Zuweisungen und Zugange Fluchtlinge und Asylbewerber in
die Stadt Siegen

» Zuweisungen nach Fluchtlingsaufnahmegesetz (FIUAG NRW)
» Zuweisung von anerkannten Fllichtlingen (Wohnsitzauflage)

» Familiennachziige, Zusammenfiuhrungen, Zuzug wegen Arbeit, Studium, ...

Verteilverfahren fir die Zuweisung von Asylsuchenden:

« Zuweisungsverfahren nach Quotenerfillung
 mindestens 14-tagiger Vorlauf wenn Erfillungsquote <90 %

« 10 Werktage vor Ankunft personenscharfe Mitteilung tUber Personenkreis

02.12.2021 Folie: 2



e Zuweisungen 2021

9 (+ 22 Spéataussiedler; 38 Schutzbedurftige)

Val.

2015 =1310

2016 = 264

2017 = 215

2018= 72

2019 = 82 (+ 12 Schutzbedurftige; 17 Spataussiedler)
2020 = 37 (+ 10 Schutzbedurftige; 28 Spataussiedler)

 Herkunftslander = Iran, Irak, Somalia, Afghanistan,
Pakistan

« Erfullungsquote: 102,45 (28.11.021)

FIUAG Bestand = 254 Personen
Ubererfullung = 6 Personen

(Stand 15.09.2021)

02.12.2021 Folie: 3



Bestandsmeldungen FIGAG

(Entwicklung 12 Monate)
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Luweisungen FlilAG NRW ah 2015

Bestandsmeldungen FIUAG

(Entwicklung 6 Jahre)
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Zuweisungen Flichtlingen und Asylbewerber in die Stadt
Siegen im Jahr 2021 (mit Wohnsitzzuweisung nach § 12a
AufenthaltsG)

e Bestand: 2365 Personen
zum 01.01.2020 1.756 Personen
zum 01.07.2020 1.971 Personen
zum 01.01.2021 2.031 Personen
zum 01.07.2021 2.360 Personen

 Erfullungsquote: 203,1 %

« Ubererfullung: 1.200 Personen

(Stand 28.11.2021)

02.12.2021 Folie: 6



Ubergangseinrichtungen - Wohnraum

« 3 stadtische Ubergangseinrichtungen mit
Belegung:
Im Wiesental (Geisweid), Am Dreesch (Hengsbach),

Tiergartenstral3e (Siegen)

« ,,Stand-by*: Notquartier Winchenbach (aktuell vorbereitet fiir
,Massenquarantane)

« 4 weiltere stadtische und 49 angemietete Objekte
stadtweit

« 468 Platze vorhanden, 303 Platze belegt

(Stand 06.11.2021)

02.12.2021 Folie: 7



Unterbringung von Fliichtlingen und Asylbewerhern in der Stadt Siegen

Unterbringungskapazititen
(Entwicklung 12 Monate)
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Unterbringung von Fliichtlingen und Asylbewerhern in der Stadt Siegen

Unterbringungskapazitaten

Entwicklung seit 2015
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Allgemeine Informationen

Entwicklung Aufnahme Unbegleitete minderjahrige

Flichtlinge (UMF):

Aufnahmen UMF
(Entwicklung 12 Monate)
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Mitgliedschaft im Stadtebundnis ,,Sichere Hafen“

* Erklarung zum ,,Sicheren Hafen“ am 25.09.2019
* Unterstitzung der Potsdamer Erklarung

* Aufnahmebereitschaft fiir 50 zusatzliche Flichtlinge in
einer humanitaren Notlage

* Aufnahme von zuséatzlichen unbegleiteten minderjahrigen
der 6ffentlichen und freien Jugendhilfe

* Austausch mit der lokalen Initiative ,,Seebriicke*

Beispiele fur Austausch, Abstimmung und Forderung des Stadtebundnis:

* Videokonferenz des Bundnisses Sicherer Hafen zum Thema ,,Aufnahme afghanischer
Geflichteter®
« Stellungnahmen an Ministerien vor allem BMI

Bisher erfolgt:
 Aufnahme von 3 Familien aus griechischen Flichtlingslagern
* Aufnahme von 7 Familien afghanischer Ortskréafte

02.12.2021 Folie: 11



Unterstutzung

UNITED:
RESCUE

Ratsbeschluss 26.05.2021:

Der Rat der Universitatsstadt Siegen beschliel3t, Bundnispartner von
,United4Rescue - Gemeinsam Retten e. V.* zu werden und Uber das Anliegen
des Vereins offentlich zu informieren.

02.12.2021 Folie: 12



Unterstltzung ftr Ehrenamtliche in der FlGchtlingshilfe
« Erstattung der Kosten fir Lehrmaterialien bei Deutschkursangeboten

* Finanzielle Unterstitzung von Willkommens- und Begegnungsangeboten durch
Fordergelder des Landesprogramms ,,Komm-An NRW*

 Bei Bedarf k6nnen Schulungs- und Fortbildungsangebote geschaffen oder
Ehrenamtssprechstunden mit den Fachkraften des Vereins fur soziale Arbeit
und Kultur vermittelt werden.

« Zentrale Begegnungs- und Vernetzungsangebote fur Ehrenamtliche und
Geflichtete in der Einrichtung KIQ in der Koblenzer Stral3e 90

Kontakt Integrationsbeauftragter:
Herr Blker
Tel.: 404 - 1400
E-Mail: t.bueker@siegen.de

www.siegen-hilft.de

02.12.2021 Folie: 13
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Was ist das Kommunale Integrationsmanagement?

 jahrliche Forderung durch das Land NRW seit 2020

Zielrichtung ist es, die auslanderrechtlichen, leistungsrechtlichen und
integrationsrelevanten Akteure im Bereich Migration und Integration,
Soziales und Bildung in einer Kommune auf der Steuerungsebene
koordinierend zu verbinden, um vor Ort Migrations- und
Integrationsprozesse erfolgreich miteinander zu verkntpfen und zu
einer integrierten kommunalen Steuerung der Ortlichen Integration von
Eingewanderten zu kommen.

02.12.2021 Folie: 14



Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

1. Baustein - Strategischer Overhead
Angebotsentwicklung, Angebotssteuerung und Steuerung der
Gesamtkonzeption

2. Baustein - Case-Management
Einsatz von rechtskreistibergeifenden Case-Managern zwecks
Individuellen Unterstiitzung

3. Baustein - Personalstellen bel den Auslander- und
Einblrgerungsbehdrden

Infos unter https://kommunale-integrationszentren-
nrw.de/kommunales-integrationsmanagement-kim

02.12.2021 Folie: 15
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Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

» Forderung erhalt der Kreis Siegen-Wittgenstein
» Anteilige Forderung kann/wird weitergeleitet
« Baustein 1: Anteilige Férderung 1 Stelle in der Stadt Siegen

« Baustein 2. Regionale Verteilung; Forderung von 2 Stellen in der
Stadt Siegen

- Baustein 3: Anteilige Fdorderung 2 x 0,5 Stellen aufgrund eigener
Auslanderbehorde bei der Stadt Siegen

02.12.2021 Folie: 16



Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

1. Baustein - Strategischer Overhead/Koordinator/in
(Forderung: 55.000 € + 9.700 € / Jahr)

« Besetzung der Stelle bei der Stadt Siegen seit 24.03.2021 (abzgl.
Elternzeit)

« Teilnahme an allen Vernetzungstreffen ZAK, Kooperationsverbund,
KIQ, Integrationsrat, Interkulturelle Wochen, etc. zur Schaffung eines
aktuellen Gesamttberblickes

« 09.11.2021: Erstes Treffen mit der Projektleitung beim Kl — Kreis
Siegen-Wittgenstein (personeller Start dort 01.10.2021)

« 2022 sind umfangreiche Besprechungstermine (40) in Planung —
Projektbeginn: sobald alle Stellen und die Lenkungs-/Projektgruppen
znxP€Setzt sind Fole: 17



Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

« Pflicht zur Teilnahme an landesweitem Controlling
« Pflicht zur Zusammenarbeit mit wissenschaftlicher Begleitung des Landes

04 - 11/2022 finden 5 mehrtagige Schulungsbltcke explizit fir die
Koordinatoren*innen als Pflichtveranstaltung statt

Aufgaben/Funktionen:

« Optimierung und Unterstitzung kommunaler Verwaltungsprozesse (Personal,
Quialifizierung, Qualitatssicherung) und Aufbau eines Netzwerkes

« Fachliche Anleitung der Case Manager*innen, Sicherstellung von

Fallbasierung und —orientierung, Entwicklung von
Kooperationsvereinbarungen zwischen Amtern und mit freien Tragern

02.12.2021 Folie: 18



Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

2. Baustein - Case-Management
(Forderung: 55.000 € / Vollzeitstelle)

 Fachbezogene Pauschale fiir Personalstellen, um ein rechts-
kreisiibergreifendes individuelles Case-Management/Fallmanagement fir
die operative Basis des KIM einrichten zu kbnnen

« Arbeit der Case-Managerinnen und Manager muss sich von anderen
Programmen unterscheiden, um Doppelférderungen zu vermeiden

02.12.2021 Folie: 19



Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

Aufgaben/Funktionen:

« Beratung und Begleitung der Neuzugewanderten
* Impulsgeber fir die Weiterentwicklung der Intrakommunalen Zusammenarbeit

* Qualifizierte Einzelfallberatung unter Berucksichtigung der individuellen
Lebenslage und Bedarfe zur FGrderung der Integration

Methoden zur Zielerreichungq:

« Aktive Zugangsgestaltung — Erstberatung (,Intake®)

« Ausfuhrliche Bestandsaufnahme (Assessment)

* Planung im Sinne einer Zielvereinbarung/Integrationsvereinbarung

« Laufendes Monitoring und regelmafige einzelfallbezogene Re-Assessments

02.12.2021 Folie: 20



Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

3. Baustein - Personalstellen bei den Auslander- und
Einblrgerungsbehdrden

Landesseitige Unterstitzung der kommunalen Auslander- und
Einbtrgerungsbehoérden durch die Forderung von Personalstellen.

2020 = 0,5 Stellen Auslanderbehérde (25.000,-- €)
0,5 Stellen Einburgerungsbehotrde (25.000,-- €)

2021 = 0,75 Stellen Auslanderbehotrde (37.500,-- €)
0,75 Stellen Einblrgerungsbehdrde (37.500,-- €)

vorauss.

2022 = 1,0 Stellen Auslanderbehdrde

1,0 Stellen Einblrgerungsbehorde
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3. Baustein - Personalstellen bei der Auslanderbehoérde

Aufgabe:
Rechtliche Verstetigung der Integration auslandischer Menschen mit
besonderen Integrationsleistungen.

Umsetzung:
Einsatz der Mitarbeitenden seit 01.09.2020

Rechtsgrundlagen:
§ 25a AufenthG, § 25b AufenthG

MalRnahmen:

Gezielte Kontaktaufnahme des Personenkreises nach systematischer
Auswertung

02.12.2021 Folie: 22



3. Baustein - Personalstellen beil der Auslanderbehdrde

Statistik:
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3. Baustein - Personalstellen bei der Auslanderbehoérde

Statistik:
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3. Baustein - Personalstellen bei der
Einblrgerungsbehdrde

Aufgabe:

Aufklarung hinsichtlich der Einblrgerungsvoraussetzungen,
Unterstitzung zur Erreichung der Einblrgerungsvoraussetzung,
Bearbeitung des Antragsrtckstaus

Umsetzung:
3 Mitarbeitende jeweills anteilig seit 01.10.2020 bzw. 01.05.2021

Rechtsgrundlagen:
§ § 8-10 StAG

Mallhahmen:

Einsatz in der Sachbearbeitung; Einarbeitung von Frau Ernst in das
Themengebiet
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3. Baustein - Personalstellen bei der
Einblrgerungsbehdrde

Stagtik:
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Zuweisungen und Zugange Fluchtlingen und Asylbewerber
In die Stadt Siegen

» Seit 05. Mai 2020 erfolgen Zuweisungen in die Kommunen schrittweise; in
kleinen Zuweisungskontingenten; vorrangig Asylsuchende, bei denen
gesetzlicher Grund nach den § § 47 — 50 AsylG fir eine Zuweisung vorliegt;
frihzeitig Information, damit die erforderlichen Mal3nahmen fur die
Unterbringung mit zeitlichem Vorlauf getroffenen werden kénnen

» Fur alle Zuweisungen gelten Vorgaben:

» keine Zuweisungen von Personen aus Einrichtungen oder Einrichtungsbereichen, die
unter Quarantane stehen; dies gilt unabhangig davon, ob die jeweilige Person selbst
infiziert oder als Verdachts- bzw. Kontaktperson bewertet wird

« keine Zuweisungen von Personen, die eine aktuelle COVID-19-Symptomatik aufweisen

« Alle zuzuweisenden Personen werden zeitnah vor dem Transferzeitpunkt auf COVID-19
getestet

* nur Zuweisungen von Personen, die eine negative Testung aufweisen

02.12.2021 Folie: 1



Zuweisungen und Zugange Fluchtlinge und Asylbewerber in
die Stadt Siegen

» Zuweisungen nach Fluchtlingsaufnahmegesetz (FIUAG NRW)
» Zuweisung von anerkannten Fllichtlingen (Wohnsitzauflage)

» Familiennachziige, Zusammenfiuhrungen, Zuzug wegen Arbeit, Studium, ...

Verteilverfahren fir die Zuweisung von Asylsuchenden:

« Zuweisungsverfahren nach Quotenerfillung
 mindestens 14-tagiger Vorlauf wenn Erfillungsquote <90 %

« 10 Werktage vor Ankunft personenscharfe Mitteilung tUber Personenkreis

02.12.2021 Folie: 2



e Zuweisungen 2021

9 (+ 22 Spéataussiedler; 38 Schutzbedurftige)

Val.

2015 =1310

2016 = 264

2017 = 215

2018= 72

2019 = 82 (+ 12 Schutzbedurftige; 17 Spataussiedler)
2020 = 37 (+ 10 Schutzbedurftige; 28 Spataussiedler)

 Herkunftslander = Iran, Irak, Somalia, Afghanistan,
Pakistan

« Erfullungsquote: 102,45 (28.11.021)

FIUAG Bestand = 254 Personen
Ubererfullung = 6 Personen

(Stand 15.09.2021)
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Luweisungen FlilAG NRW ah 2015

Bestandsmeldungen FIUAG

(Entwicklung 6 Jahre)
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Zuweisungen Flichtlingen und Asylbewerber in die Stadt
Siegen im Jahr 2021 (mit Wohnsitzzuweisung nach § 12a
AufenthaltsG)

e Bestand: 2365 Personen
zum 01.01.2020 1.756 Personen
zum 01.07.2020 1.971 Personen
zum 01.01.2021 2.031 Personen
zum 01.07.2021 2.360 Personen

 Erfullungsquote: 203,1 %

« Ubererfullung: 1.200 Personen

(Stand 28.11.2021)
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Ubergangseinrichtungen - Wohnraum

« 3 stadtische Ubergangseinrichtungen mit
Belegung:
Im Wiesental (Geisweid), Am Dreesch (Hengsbach),

Tiergartenstral3e (Siegen)

« ,,Stand-by*: Notquartier Winchenbach (aktuell vorbereitet fiir
,Massenquarantane)

« 4 weiltere stadtische und 49 angemietete Objekte
stadtweit

« 468 Platze vorhanden, 303 Platze belegt

(Stand 06.11.2021)
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Unterbringung von Fliichtlingen und Asylbewerhern in der Stadt Siegen

Unterbringungskapazititen
(Entwicklung 12 Monate)
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Unterbringung von Fliichtlingen und Asylbewerhern in der Stadt Siegen

Unterbringungskapazitaten

Entwicklung seit 2015
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Allgemeine Informationen

Entwicklung Aufnahme Unbegleitete minderjahrige

Flichtlinge (UMF):

Aufnahmen UMF
(Entwicklung 12 Monate)
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Mitgliedschaft im Stadtebundnis ,,Sichere Hafen“

* Erklarung zum ,,Sicheren Hafen“ am 25.09.2019
* Unterstitzung der Potsdamer Erklarung

* Aufnahmebereitschaft fiir 50 zusatzliche Flichtlinge in
einer humanitaren Notlage

* Aufnahme von zuséatzlichen unbegleiteten minderjahrigen
der 6ffentlichen und freien Jugendhilfe

* Austausch mit der lokalen Initiative ,,Seebriicke*

Beispiele fur Austausch, Abstimmung und Forderung des Stadtebundnis:

* Videokonferenz des Bundnisses Sicherer Hafen zum Thema ,,Aufnahme afghanischer
Geflichteter®
« Stellungnahmen an Ministerien vor allem BMI

Bisher erfolgt:
 Aufnahme von 3 Familien aus griechischen Flichtlingslagern
* Aufnahme von 7 Familien afghanischer Ortskréafte
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Unterstutzung

UNITED:
RESCUE

Ratsbeschluss 26.05.2021:

Der Rat der Universitatsstadt Siegen beschliel3t, Bundnispartner von
,United4Rescue - Gemeinsam Retten e. V.* zu werden und Uber das Anliegen
des Vereins offentlich zu informieren.
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Unterstltzung ftr Ehrenamtliche in der FlGchtlingshilfe
« Erstattung der Kosten fir Lehrmaterialien bei Deutschkursangeboten

* Finanzielle Unterstitzung von Willkommens- und Begegnungsangeboten durch
Fordergelder des Landesprogramms ,,Komm-An NRW*

 Bei Bedarf k6nnen Schulungs- und Fortbildungsangebote geschaffen oder
Ehrenamtssprechstunden mit den Fachkraften des Vereins fur soziale Arbeit
und Kultur vermittelt werden.

« Zentrale Begegnungs- und Vernetzungsangebote fur Ehrenamtliche und
Geflichtete in der Einrichtung KIQ in der Koblenzer Stral3e 90

Kontakt Integrationsbeauftragter:
Herr Blker
Tel.: 404 - 1400
E-Mail: t.bueker@siegen.de

www.siegen-hilft.de

02.12.2021 Folie: 13


mailto:t.bueker@siegen.de
http://www.siegen-hilft.de/
http://www.siegen-hilft.de/
http://www.siegen-hilft.de/

Was ist das Kommunale Integrationsmanagement?

 jahrliche Forderung durch das Land NRW seit 2020

Zielrichtung ist es, die auslanderrechtlichen, leistungsrechtlichen und
integrationsrelevanten Akteure im Bereich Migration und Integration,
Soziales und Bildung in einer Kommune auf der Steuerungsebene
koordinierend zu verbinden, um vor Ort Migrations- und
Integrationsprozesse erfolgreich miteinander zu verkntpfen und zu
einer integrierten kommunalen Steuerung der Ortlichen Integration von
Eingewanderten zu kommen.
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Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

1. Baustein - Strategischer Overhead
Angebotsentwicklung, Angebotssteuerung und Steuerung der
Gesamtkonzeption

2. Baustein - Case-Management
Einsatz von rechtskreistibergeifenden Case-Managern zwecks
Individuellen Unterstiitzung

3. Baustein - Personalstellen bel den Auslander- und
Einblrgerungsbehdrden

Infos unter https://kommunale-integrationszentren-
nrw.de/kommunales-integrationsmanagement-kim
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Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

» Forderung erhalt der Kreis Siegen-Wittgenstein
» Anteilige Forderung kann/wird weitergeleitet
« Baustein 1: Anteilige Férderung 1 Stelle in der Stadt Siegen

« Baustein 2. Regionale Verteilung; Forderung von 2 Stellen in der
Stadt Siegen

- Baustein 3: Anteilige Fdorderung 2 x 0,5 Stellen aufgrund eigener
Auslanderbehorde bei der Stadt Siegen
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Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

1. Baustein - Strategischer Overhead/Koordinator/in
(Forderung: 55.000 € + 9.700 € / Jahr)

« Besetzung der Stelle bei der Stadt Siegen seit 24.03.2021 (abzgl.
Elternzeit)

« Teilnahme an allen Vernetzungstreffen ZAK, Kooperationsverbund,
KIQ, Integrationsrat, Interkulturelle Wochen, etc. zur Schaffung eines
aktuellen Gesamttberblickes

« 09.11.2021: Erstes Treffen mit der Projektleitung beim Kl — Kreis
Siegen-Wittgenstein (personeller Start dort 01.10.2021)

« 2022 sind umfangreiche Besprechungstermine (40) in Planung —
Projektbeginn: sobald alle Stellen und die Lenkungs-/Projektgruppen
znxP€Setzt sind Fole: 17



Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

« Pflicht zur Teilnahme an landesweitem Controlling
« Pflicht zur Zusammenarbeit mit wissenschaftlicher Begleitung des Landes

04 - 11/2022 finden 5 mehrtagige Schulungsbltcke explizit fir die
Koordinatoren*innen als Pflichtveranstaltung statt

Aufgaben/Funktionen:

« Optimierung und Unterstitzung kommunaler Verwaltungsprozesse (Personal,
Quialifizierung, Qualitatssicherung) und Aufbau eines Netzwerkes

« Fachliche Anleitung der Case Manager*innen, Sicherstellung von

Fallbasierung und —orientierung, Entwicklung von
Kooperationsvereinbarungen zwischen Amtern und mit freien Tragern
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Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

2. Baustein - Case-Management
(Forderung: 55.000 € / Vollzeitstelle)

 Fachbezogene Pauschale fiir Personalstellen, um ein rechts-
kreisiibergreifendes individuelles Case-Management/Fallmanagement fir
die operative Basis des KIM einrichten zu kbnnen

« Arbeit der Case-Managerinnen und Manager muss sich von anderen
Programmen unterscheiden, um Doppelférderungen zu vermeiden
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Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

Aufgaben/Funktionen:

« Beratung und Begleitung der Neuzugewanderten
* Impulsgeber fir die Weiterentwicklung der Intrakommunalen Zusammenarbeit

* Qualifizierte Einzelfallberatung unter Berucksichtigung der individuellen
Lebenslage und Bedarfe zur FGrderung der Integration

Methoden zur Zielerreichungq:

« Aktive Zugangsgestaltung — Erstberatung (,Intake®)

« Ausfuhrliche Bestandsaufnahme (Assessment)

* Planung im Sinne einer Zielvereinbarung/Integrationsvereinbarung

« Laufendes Monitoring und regelmafige einzelfallbezogene Re-Assessments
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Bausteine des Kommunalen Integrationsmanagements

3. Baustein - Personalstellen bei den Auslander- und
Einblrgerungsbehdrden

Landesseitige Unterstitzung der kommunalen Auslander- und
Einbtrgerungsbehoérden durch die Forderung von Personalstellen.

2020 = 0,5 Stellen Auslanderbehérde (25.000,-- €)
0,5 Stellen Einburgerungsbehotrde (25.000,-- €)

2021 = 0,75 Stellen Auslanderbehotrde (37.500,-- €)
0,75 Stellen Einblrgerungsbehdrde (37.500,-- €)

vorauss.

2022 = 1,0 Stellen Auslanderbehdrde

1,0 Stellen Einblrgerungsbehorde
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3. Baustein - Personalstellen bei der Auslanderbehoérde

Aufgabe:
Rechtliche Verstetigung der Integration auslandischer Menschen mit
besonderen Integrationsleistungen.

Umsetzung:
Einsatz der Mitarbeitenden seit 01.09.2020

Rechtsgrundlagen:
§ 25a AufenthG, § 25b AufenthG

MalRnahmen:

Gezielte Kontaktaufnahme des Personenkreises nach systematischer
Auswertung
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3. Baustein - Personalstellen beil der Auslanderbehdrde

Statistik:

40 37
35
30

25

21 Ert./Verl. § 25a

20 -
15 ” in -=-Ert./Verl. § 25a

Familienangehorige
10 10 10 o /I g g

5 3 3 /

1 1
0 T T T T T 1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

02.12.2021 Folie: 23



3. Baustein - Personalstellen bei der Auslanderbehoérde

Statistik:
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3. Baustein - Personalstellen bei der
Einblrgerungsbehdrde

Aufgabe:

Aufklarung hinsichtlich der Einblrgerungsvoraussetzungen,
Unterstitzung zur Erreichung der Einblrgerungsvoraussetzung,
Bearbeitung des Antragsrtckstaus

Umsetzung:
3 Mitarbeitende jeweills anteilig seit 01.10.2020 bzw. 01.05.2021

Rechtsgrundlagen:
§ § 8-10 StAG

Mallhahmen:

Einsatz in der Sachbearbeitung; Einarbeitung von Frau Ernst in das
Themengebiet
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3. Baustein - Personalstellen bei der
Einblrgerungsbehdrde

Stagtik:
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UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 647/2021
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 5 Siegen, 11.11.2021

Bereich: Stabsstelle Beirate und Beauftragte

Bearbeitet von:  Monica Massenhove

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Beirat der Menschen mit Behinderung 29.11.2021

Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 01.12.2021

Haupt- und Finanzausschuss 15.12.2021

Rat 22.12.2021

Kurzbezeichnung:

Neufassung der Richtlinien fiir den Beirat der Menschen mit Behinderung und der
Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Begegnung

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitatsstadt Siegen beschliefSt die Neufassung der Richtlinien fir den Beirat
der Menschen mit Behinderung und der Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Begegnung so-
wie die Umbenennung des Beirates der Menschen mit Behinderung in Inklusionsbeirat.

Aufgrund der Neufassung der Richtlinien flir den Beirat der Menschen mit Behinderung be-
schliel8t der Rat der Universitatsstadt Siegen einmalig, dass der Bewerbungsvorgang bis zum

31.03.2022 abgeschlossen ist und der Rat den Inklusionsrat am 11.05.2022 benennt.

Sachverhalt / Begriindung:

Der Rat der Stadt Siegen hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 die Richtlinien des Beirats der
Menschen mit Behinderung und die Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Begegnung aufge-
hoben mit der Aufforderung, diese zu liberarbeiten.

Die Arbeitsgruppe Richtlinien, bestehend aus den Mitgliedern des Beirates der Menschen
mit Behinderung, hat die Richtlinien tGberarbeitet — siehe Anlage zur Vorlage.

Die Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Begegnung wurden von der Verwaltung aktualisiert,
Kritik und Wiinsche der Arbeitsgemeinschaft Begegnung wurden beriicksichtigt.
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Im Rahmen der Neufassung der Richtlinien wird vorgeschlagen, den Beirat der Menschen mit
Behinderung in Inklusionsbeirat umzubenennen. Diese Umbenennung zielt darauf ab, dass
die gesellschaftliche Mitwirkung, Teilhabe und rechtliche Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung im Sinne gleichberechtigter Lebenschancen in allen Lebensbereichen wesent-
lich besser mit dem Begriff Inklusion bezeichnet und definiert werden kann. Inklusion tragt
dazu bei, dass es selbstverstandlich ist, dass alle Menschen in der Gesellschaft teilhaben und
nicht der Mensch mit Behinderung sich integriert und anpasst. Menschen mit Behinderung
sind aktiv einzubeziehen, um ihren Bediirfnissen und Interessen gerecht zu werden. Das
Recht auf Inklusion ist in den UN-Behindertenrechtskonventionen festgeschrieben. Aus die-
sem Denken heraus mdéchte sich der Beirat fiir Menschen mit Behinderung in Inklusionsbei-
rat umbenennen.

Die Arbeit und die beratende Funktion der Arbeitsgemeinschaft Begegnung ist weiterhin
eine wichtige Instanz in der Stadt Siegen, was die Interessen und Belange der Menschen mit
Behinderung und Menschen mit chronischen Erkrankungen betrifft. Aus pandemischen
Griinden konnten die Treffen der AG Begegnung erst im zweiten Halbjahr 2021 mit zwei Sit-
zungen umgesetzt werden, somit sind die Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Begegnung
von der Verwaltung aktualisiert worden. Die Kritik und Wiinsche der Arbeitsgemeinschaft
sind bericksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen [ ]ja X nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten [ Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MaRnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.

|:| ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.

Veranschlagung

] im Finanzplan [] im Ergebnisplan | [_] Nein ] Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode

Sachkonto
Klimaschutz
Klimarelevanz Veranderungen CO,- Ubereinstimmung mit dem Zielen Bestehen alternative Hand-
Emissionen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen | lungsoptionen?
XI Nein [] erhebliche Reduktion | [] Ja [] Nein
[] Ja, positiv [] geringe Reduktion [] Nein [] 1a
[] Ja, negativ [] geringe Erhhung [C] unbekannt
[] prufbedarf [] erhebliche Erhohung

Erlauterung Klimarelevanz
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Begriindung (Verdanderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

Im Auftrag
gez.

Andree Schmidt
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift giiltig.



Richtlinien fiir den Beirat der Menschen mit Behinderung — Gegeniiberstellung

Anlage 1

Vorbemerkung

GemaR der §§ 7, 41 (Absatz 1, Satz 2 Buchstabe f)) der Gemeindeordnung fiir
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 666), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes Uber die Zusammenlegung der Allgemeinen Kommunalwahlen mit
den Europawahlen vom 24.06.2008 (GV NRW, S. 514) und aufgrund des § 13
des Gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-
Westfalen - BGG NRW) vom 16.12.2003 (GV NRW, S. 766) hat der Rat der Stadt
Siegen in seiner Sitzung am 03.06.2009 die Richtlinie flr den Behindertenbeirat
beschlossen.

Auf der Grundlage der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen
hat der Rat der Stadt Siegen die folgenden Richtlinien erlassen. Mit diesen
Richtlinien wird die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen
und chronisch Erkrankten in allen kommunalen Angelegenheiten im Sinne von
§ 13 BGG NRW sichergestellt. Durch die Richtlinien sollen entsprechend der
UN-Behindertenrechtskonvention die volle, wirksame und gleichberechtigte
Teilhabe, eine selbstbestimmte und selbststandige Lebensfiihrung, die
Wahrnehmung der Menschen mit Behinderungen und chronisch Erkrankten als
Teil menschlicher Vielfalt sowie der Schutz vor Diskriminierungen und
Benachteiligungen erreicht werden. Durch die Richtlinien werden Menschen
mit Behinderungen und chronisch Erkrankten in alle MalRnahmen der Stadt
Siegen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und in alle
anderen ihre Belange betreffenden Entscheidungsprozesse einbezogen.

§1
Zweck

Der Beirat der Menschen mit Behinderung vertritt die Interessen der Menschen
mit Behinderung im Stadtgebiet Siegen.

Unter Behinderung ist der im Sozialgesetzbuch IX - Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen - gefasste Begriff zu verstehen, der auch chronisch
Kranke einschlieBt.

§1
Zweck

Der Inklusionsbeirat vertritt die Interessen und die Belange der Menschen mit
Behinderung und chronisch Erkrankten in der Universitatsstadt Siegen.

Das Sozialgesetzbuch IX - Rehabilitation und Teilhabe definiert Behinderung in
§ 2 Absatz 1 in der seit 2016 giiltigen Fassung wie folgt:

(1) Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die kérperliche, seelische,
geistige oder Sinnesbeeintrdchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit Idnger als sechs
Monate hindern kénnen. Eine Beeintrdchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der
Kérper- und Gesundheitszustand von dem fiir das Lebensalter typischen Zustand
abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine
Beeintréichtigung nach Satz 1 zu erwarten ist.

Die Grundlage seiner Arbeit ist die UN -Behindertenrechtskonvention, die am
26.03.2009 in Deutschland in Kraft getreten ist. Der Inklusionsbeirat ist
Ansprechstelle in der Universitatsstadt Siegen. Der Beirat vertritt die Interessen
der in der Universitatsstadt Siegen lebenden Menschen mit Behinderung.




§2
Aufgaben

1. Der Beirat unterrichtet bzw. berdt den Rat und seine Ausschisse, die
Verwaltung und die Offentlichkeit tber die Situation der Menschen mit
Behinderung in der Stadt Siegen.

Beirat und Arbeitsgemeinschaft ,Begegnung” verpflichten sich zu einer
konstruktiven und kooperativen Zusammenarbeit im Interesse der Belange
behinderter Menschen.

2. Im Rahmen seiner Aufgaben wird der Beirat vom Rat, den zustdndigen
Ausschiissen und der Verwaltung tber alle Vorhaben informiert, welche die
Interessen von Menschen mit Behinderung beriihren. Die Geschéftsstelle des
Behindertenbeirates erhélt Einladungen und Sitzungsprotokolle des Rates und
seiner Ausschiisse. Sie werden im Einzelfall den Mitgliedern des Beirates zur
Verfligung gestellt, soweit sie fiir die Bearbeitung der genannten Aufgaben von
Bedeutung sind und sofern gesetzliche Regelungen - insbesondere Regelungen
des Datenschutzes und der Geheimhaltung - dem nicht entgegenstehen. Der
Beirat soll vor jeder Beschlussfassung des Rates in Fragen der
Behindertenangelegenheiten gehort werden.

3. Die Arbeitsgemeinschaft berat die Anliegen und Anregungen von Menschen
mit Behinderung und ihrer Zusammenschliisse. Beirat und Arbeitsgemeinschaft
arbeiten aufgrund der gemeinsamen Zielsetzung partnerschaftlich und
verbindlich zusammen.

4. Der Beirat berdt in Bereichen der Planung, Erstellung und Anderung
offentlicher Anlagen, Einrichtungen und Vorhaben im Rahmen des
Behindertengleichstellungsgesetzes NRW die stadtischen Gremien. Er
informiert die Arbeitsgemeinschaft fortlaufend hiertiber.

§2
Aufgaben

1. Der Inklusionsbeirat unterrichtet bzw. berdt den Rat und seine Ausschusse,
die Verwaltung und die Offentlichkeit iber die Situation der Menschen mit
Behinderung in der Universitatsstadt Siegen.

2. Im Rahmen seiner Aufgaben wird der Inklusionsbeirat vom Rat, den
zustandigen Ausschissen und der Verwaltung Uber alle Vorhaben informiert,
welche die Interessen von Menschen mit Behinderung betreffen.

3. Der Inklusionsbeirat und die Arbeitsgemeinschaft Begegnung arbeiten
aufgrund ihrer gemeinsamen Zielsetzung partnerschaftlich, konstruktiv und
verbindlich zusammen. Die Arbeitsgemeinschaft Begegnung ist ein
Zusammenschluss der Selbsthilfegruppen, Vereinen und Organisationen der
lokalen Behindertenhilfe, Rehabilitation und Teilhabe. Die Arbeitsgemeinschaft
Begegnung bespricht die Anliegen von Menschen mit Behinderung und
chronisch Erkrankten und vertritt ihre Interessen und ihre Zusammenschliisse.

4. Der Inklusionsbeirat berat in Bereichen der Planung, Erstellung und
Anderung offentlicher Anlagen, Einrichtungen und Vorhaben im Rahmen des
Behindertengleichstellungsgesetzes NRW die stadtischen Gremien. Weitere
Themen sind beispielsweise barrierefreies Bauen, Wohnen, Arbeiten, Kultur,
Freizeit, Bildung, Gesundheit, Sport, Mobilitat, die Bewusstseinsbildung und
Weitergabe von Informationen.

Die Arbeitsgemeinschaft Begegnung wird fortlaufend durch den Beirat
informiert.

5. Der Inklusionsbeirat kann zur Unterstitzung seiner Arbeit Arbeitskreise
bilden und Arbeitsauftrage erteilen. Die Arbeitskreise kénnen unabhangig von
den offentlichen Sitzungen des Beirates tagen. Mitglieder der Arbeitskreise
werden vom Beirat berufen und missen nicht ausschliellich gewahlte
Mitglieder sein. Die Arbeitskreise wahlen eine Vertretung, die Uber den
Sachstand berichtet.
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6. Im Rahmen seiner Informations- und Beratungsarbeit kann der

Inklusionsbeirat Sprechstunden durchfiihren.

7. Der Inklusionsbeirat ist politisch und konfessionell neutral.

§3
Mitglieder

Dem Beirat gehoren elf Mitglieder an, davon sollen acht Personen einen
Behinderungsgrad (GdB) von mindestens 30 haben. Fir jedes Mitglied ist ein
personliches stellvertretendes Mitglied zu wahlen.

§3
Mitglieder

1. Der Inklusionsbeirat besteht aus insgesamt 13 stimmberechtigten Mit-
gliedern und setzt sich aus einer Vertretung von acht Beiratsmitgliedern als
Einzelpersonen mit vielfaltigen Behinderungsformen und mindestens einen
Grad der Behinderung von 30 zusammen sowie flinf Beiratsmitgliedern als
Vertretende die fiir eine Organisation der Behindertenhilfe, Rehabilitation und
Teilhabe tatig sind, die in der Universitdtsstadt Siegen ihren Sitz und / oder
Angebote und Einrichtungen der Behindertenhilfe, Rehabilitation und Teilhabe
anbieten.

2. Sind weniger Bewerbungen vorhanden als Platze die zu besetzen sind, bleibt
der Platz unbesetzt.

3. Sind mehr Bewerbungen vorhanden als Plitze zu besetzen sind, kénnen
diese Bewerbungen als Nachriickende aus den beiden Kontingenten der
Einzelbewerbungen und den Vertretungen der Behindertenhilfe, Rehabilitation
und Teilhabe in eine Nachriickliste aufgenommen werden.

§4

Benennungsverfahren

1. Zur Benennung der Mitglieder ist allein die Arbeitsgemeinschaft Begegnung
vorschlagsberechtigt.

2. Selbsthilfegruppen, Vereine und Organisationen der Behindertenarbeit, die
sich in einzelne Ortsgruppen gliedern, gelten im Sinne eines Stadtverbandes
insgesamt als ein vorschlagsberechtigter Zusammenschluss.

§4
Bewerbungsverfahren

1. Voraussetzung fur das Bewerbungsverfahren fiir Einzelpersonen:

Die Einzelperson muss das 18te Lebensjahr vollendet haben, in Siegen ihren
Hauptwohnsitz haben und eine Behinderung im Sinne des SGB IX (Grad der
Behinderung mindestens 30) aufweisen oder eine gesetzliche Vertretung:
Eltern und Angehorigen eines Kindes sein.

2. Voraussetzungen fiir das Bewerbungsverfahren fiir eine Organisation der
Behindertenhilfe, Rehabilitation und Teilhabe:
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Vereine, Selbsthilfegruppen und Organisationen, die aullerhalb von Siegen
ansassig sind, von denen jedoch Mitglieder ihren Wohnsitz in Siegen haben,
kénnen in der AG Vorschldge vorbringen, die den Beirat betreffen.

3. Die Arbeitsgemeinschaft Begegnung wahlt eine Liste der fiir den Beirat
vorzuschlagenden Personen. Nur die in Siegen wohnenden Mitglieder sind
hierbei stimmberechtigt.

Als  Mitglieder gelten Menschen mit Behinderung oder deren
Unterstltzer/innen. Unterstitzer/innen sind Personen, die von Menschen mit
Behinderung sténdig oder zu immer wiederkehrenden Anlassen fir individuelle
Hilfestellungen bendtigt werden.

4. Als Mitglied kann nur vorgeschlagen werden, wer mindestens 18 Jahre alt ist
und einen Wohnsitz in Siegen hat.

5. Die vorstehenden Regelungen sind entsprechend auf Vorschlage fir
stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder anzuwenden.

6. Die Vorschlagsliste ist 6ffentlich bekannt zu geben.

Die vorgeschlagene Person muss das 18te Lebensjahr vollendet haben, fiir eine
Organisation der Behindertenhilfe, Rehabilitation und Teilhabe tatig sein, die in
der Universitatsstadt Siegen ihren Sitz und / oder Angebote und Einrichtungen
der Arbeit mit Behinderten anbieten oder im Falle eines Ehrenamtes ihren
Hauptwohnsitz in Siegen haben.

Des Weiteren muss ein Empfehlungsschreiben einer
Behindertenhilfe, Rehabilitation und Teilhabe vorliegen.

Organisation der

3. Der offentliche barrierefreie Aufruf erfolgt 8 Wochen vor der Abgabefrist der
Bewerbung.

4. Die Bewerbung muss schriftlich bei der Stadtverwaltung Siegen,
Geschaftsbereich 5, beauftragte Person fiir Menschen mit Behinderung,
Weidenauer StraBe 211-213, 57076 Siegen, bis zum Stichtag eingereicht
werden.

5. AusschlieRlich das Bewerbungsformular ist fiir die Bewerbung giiltig.

6. Die Bewerbungsunterlagen missen folgende Auskiinfte beinhalten:

- Name, Vorname

- Geburtsdatum

- Adresse

-  Kopie des Behindertenausweises oder Nachweis
Vertretungsberechtigung (Eltern oder Angehdrige).

- Anschrift der Organisation der Behindertenhilfe, der Rehabilitation und
Teilhabe

- Empfehlungsschreiben Organisation
Rehabilitation und Teilhabe

Uber die

der Behindertenhilfe, der




§5
Wabhl der Mitglieder

Jeweils fur die Dauer der Wahlperiode des Rates - unter Hinzurechnung der
Frist nach § 6 - werden die Mitglieder sowie die stellvertretenden Mitglieder
des Beirats entsprechend der Vorschlagsliste der Arbeitsgemeinschaft
Begegnung nach § 4 vom Rat der Stadt Siegen gewahlt.

§5
Wahl der Mitglieder

1. Die Verwaltung erarbeitet aus den eingegangenen Bewerbungen aufgrund
der vielfaltigen Behinderungsformen eine Vorschlagsliste.

2. Die Vorschlagsliste wird der Arbeitsgemeinschaft Begegnung zur Beratung
vorgelegt.

3. Jeweils fiir die Dauer der Wahlperiode des Rates - unter Hinzurechnung der
Frist nach § 6 - werden die Mitglieder des Inklusionsbeirates entsprechend der
Vorschlagsliste vom Rat der Stadt Siegen gewahlt.

§6
Sitzungen

1. Zur konstituierenden Sitzung des Beirates fiir Menschen mit Behinderung
|adt die Blirgermeisterin/der Birgermeister ein. Die Sitzung muss innerhalb von
90 Tagen nach der Kommunalwahl stattfinden. Die Blirgermeisterin/der
Burgermeister leitet die Wahl der/des Vorsitzenden und fihrt die gewahlte
Person in ihr Amt ein.

2. Unterstltzer/innen von Beiratsmitgliedern kénnen auch an nichtoffentlichen
Sitzungen teilnehmen. Die Geschaftsordnung der Stadt Siegen gilt flr sie
entsprechend.

§6
Sitzungen

1. Zur konstituierenden Sitzung des Inklusionsbeirates ladt die Blrgermeisterin
oder der Biirgermeister ein. Die Sitzung muss innerhalb von 90 Tagen nach der
Kommunalwabhl stattfinden.

2. In der konstituierenden Sitzung leitet die Bilrgermeisterin oder der
Blirgermeister die Wahl fiir den ersten Vorsitz und fiihrt die gewahlte Person in
ihr Amt ein.

3. Zu den weiteren Sitzungen ladt der erste Vorsitz des Inklusionsbeirates im
Benehmen mit dem zustdandigen Beigeordneten oder Dezernenten unter
Angabe der zur Beratung anstehenden Punkte mit einer Frist von mindestens
einer Woche ein.

4. Der Inklusionsbeirat legt seine Sitzungstermine im Voraus fest und trifft sich
mindestens quartalsweise.

5. Die Sitzungen des Inklusionsbeirates finden in der Regel 6ffentlich statt.




8§87
Ausscheiden, Nachriicken

1. Die Mitgliedschaft im Beirat der Menschen mit Behinderung endet durch
Verzicht oder durch Wegfall der in § 4 genannten Voraussetzungen.

2. Scheidet ein Mitglied des Beirates oder ein stellvertretendes Mitglied aus,
wahlt der Rat aufgrund eines Vorschlages der Arbeitsgemeinschaft Begegnung
eine Nachfolgerin/einen Nachfolger.

3. Wer ein fiir den Beirat fir Menschen mit Behinderung schadigendes
Verhalten zeigt, kann aus dem Beirat ausgeschlossen werden. Der Beirat stellt
dies durch entsprechenden Beschluss mit einer 2/3-Mehrheit fest und

§7
Ausscheiden

1. Die Mitgliedschaft im Inklusionsbeirat endet durch Verzicht oder durch
Wegfall der in § 4 genannten Voraussetzungen.

2. Scheidet ein Mitglied des Inklusionsbeirates aus, wahlt der Rat aufgrund der
Nachrickliste im Einvernehmen mit der Arbeitsgemeinschaft Begegnung eine
nachfolgende Person.

3. Wer ein fiir den Inklusionsbeirat schadigendes Verhalten zeigt, kann aus dem
Beirat ausgeschlossen werden. Der Beirat stellt dies durch entsprechenden
Beschluss mit einer 2/3-Mehrheit fest und empfiehlt dem Rat mit gleicher
qualifizierter Mehrheit, das Mitglied abzuberufen.

empfiehlt dem Rat mit gleicher qualifizierter Mehrheit, das Mitglied
abzuberufen.

§8

Vorsitz

Der Beirat wahlt aus seiner Mitte eine Person fiir den Vorsitz sowie eine Person
als Stellvertreterin/Stellvertreter. Die/der Vorsitzende vertritt den Beirat nach
innen und nach aullen, insbesondere gegeniiber dem Rat und der Verwaltung;
bei Abwesenheit tut dies die Stellvertreterin / der Stellvertreter.

§8
Vorsitz

1. Der Inklusionsbeirat wahlt aus seiner Mitte eine Person fir den Vorsitz sowie
eine stellvertretende Person.

2. Der Vorsitz des Inklusionsbeirates vertritt nach innen und nach auRen,
insbesondere gegeniliber dem Rat und der Verwaltung; bei Abwesenheit
geschieht dies durch die stellvertretende Person.

§9
Mitwirkung in den Ausschiissen

Der Beirat kann Mitglieder in die Fachausschiisse des Rates der Stadt Siegen,
und zwar nach Bedarf in all jene Gremien, in welchen Belange von Menschen
mit Behinderung verhandelt/beschlossen werden, entsenden, soweit dies
rechtlich zul3ssig ist.

§9
Mitwirkung in den Ausschiissen

1. Der Inklusionsbeirat benennt ein vertretendes Mitglied als beratendes
Mitglied in die Ausschiisse des Rates der Stadt Siegen. Ausgenommen sind der
Haupt- und Finanzausschuss, der Rechnungspriifungsausschuss, der
Umlegungsausschuss sowie der Wahlpriifungsausschuss.

2. Der Inklusionsbeirat ist antragsberechtigt gegeniiber dem Ausschuss fir
Soziales, Familien- und Seniorenfragen. Der Vorsitz des Inklusionsbeirates oder
ein anderes vom Inklusionsbeirat benanntes Mitglied ist berechtigt, in




Angelegenheiten des Inklusionsbeirates an den Sitzungen des Ausschusses fir
Soziales, Familien- und Seniorenfragen teilzunehmen. Er ist in diesen
Angelegenheiten anzuhoéren.

§10
Geschiftsstelle

Die Geschaftsflihrung des Beirates flir Menschen mit Behinderung obliegt
dem/der zustandigen Behindertenbeauftragten. Der/die Behinderten-
beauftragte wird hierbei durch die/den Vorsitzende/n bzw. den Beirat
unterstutzt.

§10
Geschaftsstelle

1. Die Geschaftsflihrung des Inklusionsbeirates obliegt der beauftragten Person
flir Menschen mit Behinderungen. Die beauftragte Person wird hierbei durch
den Beiratsvorsitz unterstitzt.

2. Die Geschaftsstelle des Inklusionsbeirates erhdlt Einladungen und
Sitzungsprotokolle des Rates und seiner Ausschisse. Sie werden im Einzelfall
den Mitgliedern des Beirates zur Verfligung gestellt, soweit sie fir die
Bearbeitung der genannten Aufgaben von Bedeutung sind und sofern
gesetzliche Regelungen - insbesondere Regelungen des Datenschutzes und der
Geheimhaltung - dem nicht entgegenstehen. Der Beirat soll vor jeder
Beschlussfassung des Rates in Fragen der Behindertenangelegenheiten gehort
werden.

3. Die Universitatsstadt Siegen richtet fur den Inklusionsbeirat zur Erledigung
seiner Aufgaben eine Geschiftsstelle ein, flir die sie die angemessene
Personalausstattung, angemessene R&dumlichkeiten sowie Sach- und
Finanzmittel zur Verfligung stellt.

§11
Geschaftsordnung

Die Geschaftsordnung des Rates der Stadt Siegen in der jeweils giltigen
Fassung ist fur alle Mitglieder des Beirates bindend und entsprechend
anzuwenden.

§11
Geschaftsordnung

Die Geschaftsordnung des Rates der Universitatsstadt Siegen in der jeweils
glltigen Fassung ist fir alle Mitglieder des Inklusionsbeirates bindend und
entsprechend anzuwenden. Entsprechend gilt die Geschaftsordnung des Rates
der Universitatsstadt Siegen flir Assistenzkrafte von Beiratsmitgliedern.

§12
Ehrenamt

Die Mitglieder des Beirates der Menschen mit Behinderung tben ihre Tatigkeit
als Ehrenamt aus.

§12
Ehrenamt

Die Mitglieder des Inklusionsbeirates tiben ihre Tatigkeit als Ehrenamt aus.




§13
Verschwiegenheit

Die Mitglieder des Beirates der Menschen mit Behinderung sowie deren ggf.
benétigte Unterstiitzer/innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach
den Bestimmungen der Gemeindeordnung. Bei Antritt ihrer Aufgabe sind sie
hierliber zu belehren.

§13
Verschwiegenheit

Die Mitglieder des Inklusionsbeirates sowie deren ggf. bendtigte
Assistenzkrafte  unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach den
Bestimmungen der Gemeindeordnung. Bei Antritt ihrer Aufgabe sind sie
hieriiber zu belehren.

§14 unverdndert
Entschadigung
Hinsichtlich der Entschadigung werden die Regelungen lber die Entschadigung
der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschisse
(Entschadigungsverordnung) zugrunde gelegt und entsprechend angewendet.
§15 unverandert
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit dem Tag der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt
Siegen in Kraft.




Anlage 2

Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Begegnung in der Universitatsstadt Siegen

§1
Zweck

Die Arbeitsgemeinschaft Begegnung ist ein Zusammenschluss der Selbsthilfegruppen, Vereinen und
Organisationen der lokalen Behindertenhilfe, Rehabilitation und Teilhabe. Die Arbeitsgemeinschaft
Begegnung bespricht die Anliegen von Menschen mit Behinderung und chronisch Erkrankten und
vertritt ihre Interessen und ihre Zusammenschliisse. Der Inklusionsbeirat und die Arbeitsgemeinschaft
Begegnung arbeiten aufgrund ihrer gemeinsamen Zielsetzung partnerschaftlich, konstruktiv und
verbindlich zusammen.

§2
Aufgaben

Die , Arbeitsgemeinschaft Begegnung”

e ist das Netzwerk von Vertretende aus Selbsthilfegruppen, Vereinen und Organisationen der
lokalen Behindertenhilfe, Rehabilitation und Teilhabe;

e Dberat liber die Vorschlagsliste der Bewerber und Bewerberinnen fir den Inklusionsbeirat in der
Universitatsstadt Siegen

e organisiert in Kooperation mit dem Inklusionsbeirat und der beauftragten Person fiir Menschen
mit Behinderung den , Tag der Begegnung*;

e Dberdt als allgemein zugdngliches Plenum die Anliegen und Anregungen der Menschen mit
Behinderung und chronisch Erkrankten und ihrer Zusammenschlisse;

e Dbildet bei Bedarf Arbeitskreise fiir die fachliche Zuarbeit fiir den Inklusionsbeirat.

83
Zusammensetzung der Mitgliedschaft

1. Die Arbeitsgemeinschaft Begegnung bildet sich aus Vertreterinnen und Vertretern von
Selbsthilfegruppen, Vereinen und Organisationen der lokalen Behindertenhilfe, Rehabilitation und
Teilhabe sowie Interessenvertretungen chronisch kranker Menschen. In ihr kdnnen auch
Zusammenschllsse vertreten sein, die im Kreis Siegen-Wittgenstein aktiv sind, ebenso kénnen
interessierte Einzelpersonen an Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft Begegnung teilnehmen.

2. Die Anzahl der teilnehmenden Gruppen an der Arbeitsgemeinschaft Begegnung ist nicht begrenzt.



§4
Mitgestaltung des Bewerbungsverfahrens
fiir den Inklusionsbeirat der Universitdtsstadt Siegen

1. Die Verwaltung erarbeitet aus den eingegangenen Bewerbungen aufgrund der vielfaltigen
Behinderungsformen eine Vorschlagsliste.

2. Die Vorschlagsliste wird der AG Begegnung zur Beratung vorgelegt.
3. Jeweils fir die Dauer der Wahlperiode des Rates werden die Mitglieder des Inklusionsbeirates
entsprechend der Vorschlagsliste vom Rat der Universitatsstadt Siegen gewahilt.

§5

Sitzungen und Vorsitz

1. Die Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft Begegnung finden mindestens 4 mal im Jahr und bei weiterem
Bedarf statt.

2. Die beauftragte Person fiir Menschen mit Behinderung ist verantwortlich fiir die Einladung und
moderiert die Sitzungen.
§6
Ehrenamt
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Begegnung (iben ihre Tatigkeit als Ehrenamt aus.
§7
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit dem Tag der Beschlussfassung durch den Rat der Universitdtsstadt Siegen in
Kraft.



Anlage 3

Bewerbungsverfahren
In den Richtlinien fir Menschen mit Behinderung ist das Bewerbungsverfahren eine wesentliche
Erneuerung und wird an dieser Stelle noch mal explizit dargestellt.

WER

Im Bewerbungsverfahren fir Einzelpersonen kénnen sich Menschen

- ab Volljahrigkeit bewerben

- diein der Universitatsstadt Siegen mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind und

- entweder selbst eine Behinderung im Sinne des SGB IX (Grad der Behinderung mindestens
30) aufweisen oder gesetzliche Vertretung: Eltern und Angehdrigen eines Kindes sind,
bewerben.

Im Bewerbungsverfahren von Mitgliedern die fur eine Behindertenhilfe, Rehabilitation und Teilhabe

arbeiten, die in der Universitatsstadt Siegen ihren Sitz und / oder Angebote und Einrichtungen der

Arbeit mit Behinderten anbieten gilt folgende Voraussetzung:

- Bewerbende missen volljahrig sein

- fiur eine Organisation der Behindertenhilfe, Rehabilitation und Teilhabe arbeitet, die in der
Universitatsstadt Siegen ihren Sitz und / oder Angebote und Einrichtungen der Arbeit mit
Behinderten anbieten oder im Falle eines Ehrenamtes ihren Hauptwohnsitz in Siegen
haben.

- ein Empfehlungsschreiben einer Organisation der Behindertenhilfe, der Rehabilitation und
Teilhabe vorlegen.

Anzahl der Mitglieder im Beirat
Insgesamt besteht der Beirat aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern.

Anzahl der Einzelpersonen
Eine Vertretung von 8 Beiratsmitgliedern als Einzelpersonen die verschiedene Behinderungsbilder und
Interessen widerspiegeln.

Anzahl der Vertretung aus Organisationen und Einrichtungen der Arbeit mit behinderten Menschen,
der Rehabilitation und Teilhabe

5 Mitglieder als Vertretende die fir eine Organisation der Behindertenhilfe, der Rehabilitation und
Teilhabe arbeiten, die in der Universitatsstadt Siegen ihren Sitz und / oder Angebote und Einrichtungen
der Arbeit mit Behinderten anbieten.

Bekanntmachung

- Der offentliche Aufruf zur Bewerbung erfolgt 8 Wochen vor der Abgabefrist der Bewerbung.

- Die Bewerbungsinformationen werden als Flyer incl. Bewerbungsformblatt weitgehend
barrierefrei mit dem Bewerbungsformular in den Printmedien, Homepage der Stadt Siegen,
Sozialen Medien der Offentlichkeit zur Verfiigung gestellt.



Eingang der Bewerbung

- Die Bewerbung muss schriftlich bei der Stadtverwaltung Siegen, Geschaftsbereich 5, Beauftragte fiir
Menschen mit Behinderung, Weidenauer StraRe 211 bis zum Stichtag erfolgen.

- AusschlieBlich das Bewerbungsformular ist fiir die Bewerbung giiltig.

Die Bewerbungsunterlagen beinhalten folgende Auskiinfte

- Name, Vorname

- Geburtsdatum

- Adresse

- Kopie des Behindertenausweises oder Nachweis lber die Vertretungsberechtigung (Eltern oder
Angehorige).

Anschrift der Organisation der Behindertenhilfe, der Rehabilitation und Teilhabe
Empfehlungsschreiben Organisation der Behindertenhilfe, der Rehabilitation und Teilhabe

Interessensschwerpunkte: (Kastchen ankreuzen)
- Aufklarung und Unterstitzung,

- barrierefreies leben in der Stadt,

- Arbeit und Ausbildung,

- Erziehung und Bildung

- Freizeit und Sport

- Teilhabechancen und Selbstdandigkeit

- Mobilitat und Verkehr

- Kultur und Offentlichkeitsarbeit

- Eigene Motivation:

Kriterien des Auswahlverfahrens:

- Behinderungsformen sollen méglichst vielfaltig vertreten sein.

- Sind weniger Bewerbungen vorhanden als Platze die zu besetzen sind, bleibt der Platz unbesetzt.

- Sind mehr Bewerbungen vorhanden als Plitze zu besetzen sind, kdnnen diese Bewerbungen als
Nachriickende aus den beiden Kontingenten der Einzelbewerbungen und den Vertretungen der
Behindertenbhilfe in eine Vorschlagsliste aufgenommen werden.

- Die Platze im Beirat werden nach den Schwerpunkten besetzt.

Wahl des Beirates

- Die Verwaltung erarbeitet aus den eingegangenen Bewerbungen und den genannten Kriterien eine
Vorschlagsliste.

- In einem gesonderten Termin wird die Vorschlagsliste der AG Begegnung zur Beratung vorgelegt.

- Die Vorschlagsliste wird dem Rat der Universitatsstadt Siegen zur Abstimmung vorgelegt.



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 659/2021
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 5 Siegen, 16.11.2021

Bereich: Stabsstelle Sozial-, Jugendhilfe- und Bildungsplanung

Bearbeitet von:  Torsten Biker

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Integrationsrat 25.11.2021

Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 01.12.2021

Kurzbezeichnung:

Zuschuss fiir die Beratung auslandischer Mitbiirger- Forderung 2021

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss fiir Soziales, Familien- und Seniorenfragen des Rates der Stadt Siegen
beschlieft fur das Haushaltsjahr 2021 die Verteilung der Zuschussmittel an die drei
antragstellenden Trager der freien Wohlfahrtsverbande wie folgt. Der Integrationsrat nimmt
Kenntnis.

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe 3.680,00 €

Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. 5.060,00 €
Diakonie in Sidwestfalen - Soziale Dienste 5.060,00 €

Sachverhalt / Begriindung:

Fir die Beratung auslandischer Mitbirger durch die Trager der freien Wohlfahrtsverbdande
sowie sonstige Verbande und Vereine stehen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 13.800,00 €
zur Verfligung. Von den genannten Verbanden liegen entsprechende Antrage fiir 2021 sowie
Tatigkeitsberichte aus dem Jahr 2020 vor.

Die Arbeitsgemeinschaft "PG 80", die im Rahmen der kommunalen Sozialplanung auf der
Grundlage der "Leitlinie kommunaler Sozial- und Jugendhilfeplanung" bei
Grundsatzangelegenheiten sozialer Entwicklung einbezogen wurde, sprach seinerzeit die
Empfehlung aus, die Antragsteller mit 50 % der bereitgestellten Mittel institutionell zu
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fordern und die restlichen 50 % anteilig nach hauptamtlich beschéftigten Fachkraften in der

Migrantenberatung an die Institutionen zu verteilen.

Unter Berlicksichtigung dieser Empfehlung errechnen sich die Férdersummen fiir die
Beratungsangebote , Integrationsagentur” (AWO), ,Fachdienst fur Integration und
Migration” (Caritas) und ,Migrationsberatung fir erwachsene Zuwanderer/
Integrationsagentur Siegen” (Diakonie) wie folgt:

Verteilungsschliissel: 50% Trigeranteil: 6.500,00 €
50% stellenanteil: 6.900,00 €
Trigeranteil Stellenanteil Zuschuss:
AWO 1 2.300,00€ 1,00 1.380,00 € 3.680,00 €
Caritas 1 2.300,00€ 2,00 2.760,00 € 5.060,00 £
Diakonie 1 2.300,00€ 2,00 2.760,00 € 5.060,00 €
summe 3 6.900,00 £ 5,00 6.900,00 € 13.800,00 £
Finanzielle Auswirkungen [ ]ja [ nein
Gesamtkosten jahrliche Folgekosten [ Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MaRnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.
13.800,00 Euro X ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.
Veranschlagung
[] im Finanzplan [X] im Ergebnisplan [] Nein X Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode
2021 13.800,00 Euro A050103006
Sachkonto
5317800

Im Auftrag

gez.

André Schmidt

Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift giltig.



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 659/2021 A
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 5 Siegen, 26.11.2021

Bereich: Stabsstelle Sozial-, Jugendhilfe- und Bildungsplanung

Bearbeitet von:  Torsten Biker

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 01.12.2021

Integrationsrat 17.02.2022

Kurzbezeichnung:

Zuschuss fiir die Beratung auslandischer Mitbiirger- Forderung 2021
- Ergdnzender Nachtrag -

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss fiir Soziales, Familien- und Senioren des Rates der Stadt Siegen beschlie3t fiir
das Haushaltsjahr 2021 die Verteilung der Zuschussmittel an die vier antragstellenden Trager
der freien Wohlfahrtsverbande wie folgt. Der Integrationsrat nimmt Kenntnis.

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe 2.786,54 €

Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. 3.848,08 €
Diakonie in Sidwestfalen - Soziale Dienste 3.848,08 €
Internationaler Bund - Migrationsdienste 3.317,31€

Sachverhalt / Begriindung:

Fir die Beratung auslandischer Mitbirger durch die Trager der freien Wohlfahrtsverbdande
sowie sonstige Verbande und Vereine stehen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 13.800,00 €
zur Verfliigung, die auf die antragstellenden Verbande zu verteilen sind.

Zum Zeitpunkt der letzten Vorlagenerstellung lagen drei entsprechende Antrdage von
Verbanden vor, nachtraglich ging nun noch ein Antrag vom Internationaler Bund - Migrati-
onsdienste (IB) ein.

Unter Beriicksichtigung dieser Anderung muss eine Anpassung der Berechnung zur
Verteilung der Zuschussmittel sowie eine Anpassung des Beschlussvorschlags vorgenommen
werden.
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Bei nunmehr vier Antragstellungen errechnen sich die Férdersummen fir die
Beratungsangebote , Integrationsagentur” (AWO), ,Fachdienst fur Integration und
Migration” (Caritas) und ,Migrationsberatung fir erwachsene Zuwanderer/
Integrationsagentur Siegen“ (Diakonie) und ,,Jugendmigrationsdienst” (IB) wie folgt:
Verteilungsschliissel: 50% Trageranteil: 6.900,00 €
50% stellenanteil: 6.900,00 €
Trageranteil Stellenanteil Zuschuss:
AWO 1 1.725,00€ 1,00 1.06154 € 2.780,54 €
Caritas 1 1.725,00€ 2,00 212308 € 3.848.08 €
Diakonie 1 1.725,00€ 2,00 212308 € 3.848,08 €
1B 1 1.725,00€ 1,50 159231€ 3.317.31€
Summe 4 6.900,00£ 6,50 6.900,00 € 13.800,00 €
Finanzielle Auswirkungen []ja [] nein

Gesamtkosten
der MalRnahme

13.800,00 Euro

jahrliche Folgekosten

Finanzierung
Eigenanteil

Finanzierung
objektbezogene
Einzahlungen

Abstimmung
mit dem Kammerer

[ isterfolgt.

B4 ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.

Veranschlagung

[0 im Finanzplan

X

im Ergebnisplan

2021

[ Nein

X Ja, mit

13.800,00 Euro

Kostentrager/
Investitionscode

A050103006

Sachkonto
5317800

Im Auftrag

gez.

André Schmidt

Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift giiltig.




	Dokumente
	Bekanntmachung 01.12.2021 Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren  (exportiert: 19.11.2021)
	Öffentliche Niederschrift 01.12.2021 Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren  (exportiert: 27.01.2022)

	Tagesordnungspunkte
	A. ÖFFENTLICHE SITZUNG
	3.1 Sachstandsbericht Wohngeld
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen AT 158/2021
	ANTRAG Vorblatt AT 158/2021 - Sachstandsbericht Wohngeld- Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen (exportiert: 16.11.2021)
	01.12.2021 AfSFS Sachstandsbericht Wohngeld (exportiert: 16.11.2021)
	Page 1
	Page 2



	zu 3.1 Sachstandsbericht Wohngeld
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen AT 158/2021 A
	ANTRAG Vorblatt AT 158/2021 A - Sachstandsbericht Wohngeld- Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen (exportiert: 29.11.2021)
	Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der Fraktion Bündnis90-Die Grünen im Rat der Stadt Siegen zur Aufnahme des Tagesordnungspunktes Wohngeld in die Tagesordn (exportiert: 29.11.2021)


	4. Bericht zu den Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Sozialen Leistungen der Universitätsstadt Siegen
- mündlicher Bericht
	Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona-Pandemie (exportiert: 01.12.2021)
	Präsentation Schutzmaßnahmen und Auswirkungen Corona Pandemie (exportiert: 20.01.2022)

	5. Flüchtlinge und Asylbewerber in der Stadt Siegen:
Zuweisung, Unterbringung, Betreuung, Beratung, Gesundheitsversorgung und Finanzierung
- Sachstandsbericht
	Präsentation Flüchtlinge und Asylbewerber (exportiert: 02.12.2021)
	Präsentation Flüchtlinge und Asylbewerber in Siegen (exportiert: 20.01.2022)

	6. Neufassung der Richtlinien für den Beirat der Menschen mit Behinderung und der 
Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Begegnung VL 647/2021
	Allgemeine Vorlage VL 647/2021 - Neufassung der Richtlinien für den Beirat der Menschen mit Behinderung und der Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Begegnung (exportiert: 19.11.2021)
	Anlage 1 zu VL 647.2021 (exportiert: 12.11.2021)
	Richtlinien für den Beirat der Menschen mit Behinderung – Gegenüberstellung         Anlage 1

	Anlage 2 zu VL 647.2021 (exportiert: 12.11.2021)
	Zweck

	Anlage 3 zu VL 647.2021 (exportiert: 12.11.2021)
	Anlage 3



	7. Zuschuss für die Beratung ausländischer Mitbürger- Förderung 2021 VL 659/2021
	Allgemeine Vorlage VL 659/2021 - Zuschuss für die Beratung ausländischer Mitbürger- Förderung 2021 (exportiert: 19.11.2021)

	Zuschuss für die Beratung ausländischer Mitbürger- Förderung 2021
- Ergänzender Nachtrag - VL 659/2021 A
	Allgemeine Vorlage VL 659/2021 A - Zuschuss für die Beratung ausländischer Mitbürger- Förderung 2021- Ergänzender Nachtrag - (exportiert: 26.11.2021)




	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: On
	Kontrollkästchen4_42: Off
	Text15: 
	AcroFormField: On
	Kontrollkästchen4_50: Off
	AcroFormField_53: On


